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Der Einsatz von Wärmedämmstoffen ist eine der wich-
tigsten Maßnahmen, um den Heizenergi everbrauch von 
Gebäuden zu reduzieren. Moderne Niedrigenergie- und 
Passivhäuser sind ohne wärmegedämmte Außenbautei-
le nicht denkbar.  

Ebenso wichtig sind Dämmstoffe aber auch bei der 
Sanierung des Gebäudebestandes. Hier liegt das größte 
Potential zur Senkung des Heizenergieverbrauches. 
Viele ältere Gebäude weisen gegenüber neuen Gebäu-
den einen zwei- bis dreifach höheren, gegenüber heuti-
gen Niedrigenergi ehäusern sogar einen bis zu fünffach 
höheren Heizenergieverbrauch auf. 

Wie wichtig Maßnahmen im Bestand sind, zeigt die 
Tatsache, daß etwa 90% der in Baden-Württemberg 
vorhandenen 4,5 Millionen Wohnungen vor Inkraft-
treten der ersten Wärmeschutzverordnung, also vor 
dem Jahr 1977 errichtet wurden. Durch die energe-
tische Modernisierung von Wohngebäuden könnten 
allein in Baden-Württemberg jährlich rund 55 Milliar-
den Kilowattstunden Heizenergie eingespart werden. 

Die Sanierung vorhandener Gebäude hat jedoch ne-
ben der Energi eeinsparung noch einen weiteren, genau-
so wichtigen positiven Effekt. In der Modernisierung 
des  Gebäudebestandes  liegt  nämlich  ein Investitions-  

volumen und Arbeitsbeschaffungspotential von enor-
mem Ausmaß. Die notwendigen Investitionen für eine 
umfassende energetische Verbesserung des Gebäude-
bestandes werden allein für Baden-Württemberg auf 
mindestens 50 Mrd. DM geschätzt.  

Um dieses Investitionspotential zu erschließen, hat  
die Landesregi erung Baden-Württemberg das Altbau-
modernisierungsprogramm auf den Weg gebracht, das  
aus zwei eng miteinander verzahnten Programmteilen 
besteht: 

Aus dem Energieeinsparprogramm Altbau werden 
Haus- und Wohnungseigentümern äußerst zinsgünstige 
Darlehen für Energi esparmaßnahmen, z.B. für die 
Wärmedämmung der Gebäudehülle oder den Einbau 
moderner Heizungsanlagen zur Verfügung gestellt. Das 
Impulsprogramm Altbau dient der Information und 
Motivation von Eigentümern und Investoren sowie der 
Aus- und Fortbildung von Fachleuten.  

Die vorliegende Broschüre informiert Bauherren,  
Architekten, Ingenieure und Handwerker über die Ei-
genschaft en der wichtigsten Dämmstoffe und erläutert  
die baurechtlichen, bauphysikalischen, bautechnischen 
und ökologischen Anforderungen, die Dämmstoffe zu 
erfüllen haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Walter Döring, MdL 
Wirtschaftsminister und stellvertretender  
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg  
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1 Einleitung 
 

In der Bundesrepublik werden etwa 40% des Endener-
gieverbrauches für das Beheizen von Gebäuden benö-
tigt. Angesichts der anthropogenen Einflüsse auf den 
Treibhauseffekt, hauptsächlich verursacht durch ener-
giebedingte CO2-Emissionen, und angesichts  knapper 
werdender energetischer Ressourcen, ist es ein Gebot 
der Zeit, den Heizenergi everbrauch der Gebäude zu 
reduzieren.  

Ein guter Wärmeschutz hat aber nicht nur den 
Zweck, den Energieverbrauch eines Gebäudes zu be-
grenzen. Er hat auch Bedeutung für ein hygienisches  
Raumklima und somit für die Gesundheit der Bewoh-
ner. Des  weiteren trägt der Wärmeschutz zum Schutz 
der Baukonstruktion vor klimabedingten Feuchte-
schäden bei.  

Der Geset zgeber hat in den letzten zwanzig Jahren 
die Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz 
ständig erhöht. Zuletzt geschah dies durch die von der 
Bundesregierung am 16.8.94 verabschiedete Wärme-
schutzverordnung, die für Neubauten eine Obergrenze 
für den Jahresheizwärmebedarf vorschreibt. Mit der 
Energieeinsparverordnung (EnEV), die voraussichtlich 
im Jahr 2000 eingeführt wird, steigt das Anforde-
rungsniveau an den baulichen Wärmeschutz weiter an.  
Außerdem werden in der EnEV die Bilanzgrenzen durch 
das Einbeziehen von Anlagentechnik und Warmwasser-
bedarf vom Heizwärmebedarf auf den Heizenergie-
bedarf erweitert.  

Infolge der gestiegenen Anforderungen an den bauli-
chen Wärmeschutz und ebenso durch zunehmende An-
sprüche an den Schallschutz wuchs der Bedarf an 
Dämmstoffen (siehe Bild 2.4-1). 

Mit dem wachsenden Bedarf hat sich auch die Viel-
falt der auf dem Markt verfügbaren Dämmstoffe und 
Dämmprodukte erhöht. Auf der einen Seite wurden 
Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen wieder 
entdeckt oder neu entwickelt, z.B. auf der Basis von 
Zellulose, Baumwolle, Schafwolle oder Stroh. Auf der 
anderen Seite wurden mit neuen Produkten neue An-
wendungsbereiche erschlossen, z.B. mit Perimeter-
dämmungen oder Systemen für Umkehrdächer. 

Diese Viel falt und die Vielzahl der an ein Baupro-
dukt gestellten Anforderungen machen die Auswahl  
eines geeigneten Dämmstoffes nicht leicht.  

Die vorliegende Broschüre soll Bauherren, Architek-
ten und Ingenieure bei der Dämmstoffauswahl unter-
stützen. Die Broschüre beginnt mit einem Überblick 
über die verfügbaren Dämmstoffe und Dämmprodukte.  
Anschließend werden die baurecht lichen, bauphysikali-
schen, bautechnischen und ökologischen Anforderungen 
erläutert, die Dämmstoffe zu erfüllen haben. In einem 
weiteren Kapitel wird gezeigt, wie Dämmstoffe nach 
ganzheitlichen Gesi chtspunkten ausgewählt und bewer-
tet werden können. Im Anhang sind die wesentlichsten 
Eigenschaft en der gebräuchlichsten Wärmedämmstoffe 
in Tabellenform aufgelistet.  

 
 

 

2 Dämmstoffe im Hochbau 

2.1 Rückblick 
 

Die geringe Wärmeleit fähigkeit ruhender Luftschi chten 
nutzt der Mensch seit Jahrtausenden in Form von Fel-
len, Wolle oder mehreren Bekleidungsschichten für den 
körperlichen Wärmeschutz.  

Im baulichen Wärmeschutz ist die Anwendung des  
Prinzips der ruhenden Luft noch nicht so alt, obwohl der 
Schutz vor Kälte und Wind in unseren Breiten lebens-
notwendig war. Unsere Vorfahren behal fen si ch zum 
Teil mit einfachsten baulichen Maßnahmen. Tacitus 
(55-120 n.Chr.) beri chtet in seiner „Germania“ : „Sie 
(die Germanen) schachten auch oft im Erdboden Gru-
ben aus, bedecken sie mit reichlich Dung, als Zuflucht  
für den Winter und als Fruchtspeicher. Derartige Räume 
schwächen nämlich die Wirkung der strengen Kälte...“ 
[1].  

Neben den erwähnten Grubenhäusern wurden seit  
der Bronzezeit, vor allem in waldreichen Gegenden,  
schilf- oder strohgedeckte Blockhäuser gebaut, die für 
die damaligen Verhältnisse bereits einen recht  guten 
Wärmeschutz aufgewiesen haben müssen (Bild 2.1-1).  

Verschalungen von Gebäuden aus Holz oder Schin-
deln und das zu Anfang diese Jahrhunderts aufkom-
mende zweischalige Mauerwerk (Bild 2.1-2) sind erste 
baukonstruktive Maßnahmen, bei denen ruhende Luft -
schichten bewußt für den baulichen Wärme- und Feuch-
teschutz erzeugt wurden. In den damals gültigen bau-
recht lichen Regelungen wurde der Wärmeschutz aber 
noch nicht besonders  berücksichtigt. Bei den ab der 
Gründerzeit üblichen massiven Bauarten war ein gewis-
ser Wärmeschutz meist durch die Dicke der Wände 
gewährl eistet. Außerdem waren di e Anforderungen an 
den Wohnkomfort aus heutiger Sicht geringer.  

Impulse für den Einsatz von Dämmstoffen kamen zu-
nächst aus  dem Bereich des Kälteschutzes. Die Kühl-
häuser, die mit der Entwicklung der Kältetechnik mög-
lich wurden, mußten isoliert werden. Die ersten 
Dämmstoffe, die dafür zur Verfügung standen, waren 
Kork und Glaswolle. Ab 1914 wurde in Deutschland 
Vulkanfiber produziert, ein Kunststoff, der auch als  
Isoliermateri al eingesetzt wurde. 
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B ild 2.1-1: Blockhaus aus der Bronzezeit                                              Bild 2.1-2: Zweischaliges Mauerwerk um 1900 
 

Der bauliche Wärmeschutz gewann an Bedeutung,  
als man begann, Wände, Decken und andere Teile der 
Gebäudehülle auf das st atisch erforderliche Maß zu be-
schränken, bspw. im Notwohnungsbau nach dem ersten 
Weltkrieg. Andere Impulse ergaben sich aus den stei-
genden Ansprüchen an Feuchteschutz und Wohnkom-
fort (z.B. durch Badezimmer). In  den zwanziger Jahren 
dieses Jahrhunderts erweitert e sich dementsprechend die 
Palette der verfügbaren Dämmstoffe. Auf dem Markt  
verbreitet waren Produkte aus Holzwolle, Kork und 
mineralischen Fasern (Glas, Stein, Schlacke). Der erste 
als Dämmstoff einset zbare Kunstharzschaum wurde aus  
Melamin mit Formaldehyd hergestellt [1]. Parallel dazu 
wurden di e tragenden Leichtbaustoffe entwickelt, z.B. 
Steine auf der Basis von Bims oder Schlacke.  

Die Anfänge des Wärmeschutzes in der Forschung 
gehen ebenfalls auf die zwanziger Jahre zurück. Im Jahr 
1924 untersuchte das Forschungsheim für Wärmeschutz 
e.V. Korkschrot, Schaf- und Baumwolle, Flachsfasern,  
Sägemehl, Sisal und Getreidekornschalen auf ihre Eig-
nung für Dämmzwecke. Die erste deutsche Monogra-
phie zum Thema „Wärme- und Schall-Schutz im Hoch-
bau“ veröffentlichte Leopold Sautter 1932.  

In der 1937 eingeführten DIN 4106 Richtlinien für  
die Mauerdicken der Wohnungsbauten und statisch 
ähnlicher Bauten wurden erstmalig im technischen 
Regelwerk die Anforderungen an Wanddicken nach 
Wärmedämmgebieten (Klimazonen) di fferenziert. Auf 
dieser Grundlage wurden Wärmeschutz-Bestimmungen 
für die Reichsbauordnung erarbeitet, die 1947 in einem 
Ergänzungsblatt zu den Einheit lichen Technischen Bau-
bestimmungen veröffentlicht wurden. In der 1952 einge-
führten DIN 4108 Richtlinien für den Wärmeschutz im 
Hochbau wurde erstmals Mindestanforderungen an den 
Wärmeschutz erhoben.  

Wiederum ergaben sich Impulse für die Entwicklung 
neuer Dämmstoffe. Schaumglas und Kunstharzschäume 
wurden bereits in den vierziger Jahren entwickelt. Die 
erste Patent anmeldung für ein Wärmedämmverbund-

system erfolgte Ende der fünfziger Jahre, die Marktein-
führung Anfang der sechziger Jahre. 

Als Folge der Energiekrise in den siebziger Jahren 
wurde mit dem Energieeinsparungsgesetz die Rechts-
grundlage für staatliche Vorgaben zur rationellen Ener-
gieanwendung geschaffen. In der Folge wurden 1977 
die I. Wärmeschutzverordnung (WärmeschutzV), 1982 
die II. WärmeschutzV erlassen. Die WärmeschutzV hatte 
zunächst das Ziel, die Transmissionswärmeverluste 
durch die Größe der Wärmedurchgangskoeffi zienten 
(k-Werte) der Bauteile zu beeinflussen. In der aktuell  
gültigen III. WärmeschutzV vom 16.8.1994 [2], werden 
auch Lüftungsverluste sowie solare und interne Wärme-
gewinne bei der Ermittlung des Jahresheizwärmebedar-
fes berücksichtigt.  

Die aktuelle WärmeschutzV soll durch die bereits er-
wähnte Energieeinsparverordnung (EnEV) ersetzt und 
erweitert werden. Durch die EnEV erhöhen sich di e 
Anforderungen für Neubauten um weitere 25-35% ge-
genüber dem jetzigen Anforderungsniveau (Bild 2.1-3). 

 

 
Bild 2.1-3: Anforderungen an km,erf  
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2.2 Systematik 
 

Dämmstoffe sind Stoffe, die aufgrund ihrer Struktur in 
hohem Maß wärme- und schalldämmend wirken. Nach 
DIN 4108-2 (siehe Kap 3.1) gilt eine Schicht als Wär-
medämmschicht, wenn ihr Rechenwert der Wärmeleit-
fähigkeit �R � 0,1 W/(mK) ist.  

In Bezug auf die Rohstoffbasis sind anorganische 
(mineralische) und organische Dämmstoffe zu unter-
scheiden. Bei den organischen Dämmstoffen kann man 
zusätzlich di e aus  Erdöl hergestellten Kuns tstoffe und 
Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen vonein-

ander abgrenzen (Bild 2.2-1). Im allgemeinen Sprach-
gebrauch werden l etztere häufig als natürliche oder 
ökologische Dämmstoffe bezeichnet.  

Nach ihrer Struktur können Faserdämmstoffe und ge-
schäumte Dämmstoffe unterschieden werden. Bei erste-
ren bilden Fasern eine Art Haufwerk, in dem Luft ein-
geschlossen ist (Bild 2.2-2). Geschäumte Dämmstoffe 
bestehen aus einer festen Matrix, die luft- oder gasge-
füllten Poren umschließt (Bild 2.2-3).  

 

 
Bild 2.2-1: Systematik der Dämmstoffe nach ihrer Rohstoffbasis 

 

 
Bild 2.2-2: Schafwoll-Fasern  

 
Bild 2.2-3: Gipsschaum-Struktur 
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2.3 Produkte und Anwendungen 
 

Übliche Lieferformen von Dämmstoffen sind Platten, 
Matten, Filze und Zöpfe. Zum Ausfüllen von Hohl-
räumen wird Ort schaum oder lose Ware in Säcken an-
geboten. Für die Ummantelung von Rohren gibt es 
Schalen oder Schläuche. Dämmstoffe kommen im Ver-
bund mit Papier, Pappe, Glasvlies, Kunststoff- oder 
Metallfolien sowie mineralischen Wandbaustoffen, z.B. 
Gipskartonplatten, Betonsteinen oder Ziegeln auf den 
Markt. Für unterschiedliche Anwendungsort e und 
-zwecke werden den jeweiligen Anforderungen entspre-
chende Produkte angeboten (Bilder 2.3-1 und 2.3-2, 
Tab. 2.3-1).  

Anwendungen für Schall- und Brandschutzzwecke 
sind Trittschalldämmungen von Fußböden, Akustik-
platten für die Schallabsorption und Brand-
schutzverkl eidungen. 
 

 
B ild 2.3-1: Beispiele für Lieferformen von Dämmprodukten 

Aus den einzelnen Anwendungen ergeben sich di fferen-
zierte Anforderungen an die Produkte, z.B. in Hinblick 
auf Wärmeleit fähigkeit, Brandverhalten, Formbestän-
digkeit oder Wasseraufnahme.  

Einige Dämmstoffe sind, entsprechend ihrer jeweili-
gen Eigenschaft en, nur für bestimmte Anwendungen 
geeignet. 

Zur Kennzeichnung möglicher Anwendungsbereiche 
werden Typkurzzeichen verwendet, die in den jeweili-
gen Produktnormen erläutert sind und auch in den bau-
aufsichtlichen Zulassungen verwendet werden (Tab. 
2.3-3).  Ortschaumstoffen und losen Schüttungen wer-
den keine Typkurzzeichen zugeordnet.  

 
 
 
 

Anwendungsbereiche spezielle Produkte 

 

erdberührte 
Bauteile 

Perimeter- und Bodenplatten-
dämmungen 

 

Außenwände Wärmedämmverbundsyste-
me, Wärmedämmputze, 
Kerndämmungen, Dämmun-
gen hinterlüfteter Fassaden 

 

Flachdächer Systeme für Umkehrdächer, 
Flachdachdämmungen mit 
Gefälle, Sickenfüller für 
Trapezbleche 

 

Steildächer Dämmungen auf, zwischen 
oder unter den Sparren 

 

Geschoßdecken Dämmungen auf nicht begeh-
baren Decken, Dämmungen 
für abgehängte Decken, 
Dämmungen von Holz-
balkendecken 

 

Innenwände Dämmungen in leichten 
Trennwänden 

 

spezielle        
Bauteile 

Dämmungen von Fugen, 
Rohrleitungen, Rolläden, 
Schornsteinen... 

Tab. 2.3-1: Produkte für die Wärmedämmung 
 



 
Dämmstoffe im Hochbau 

 

 11

 

 
Erdberührte Bauteile 
 

 
Flachdächer  
 

 
Steildächer innen 
 

 
Innenwände 

 
Außenwände 
 

 
Steildächer außen 
 

 
Fußböden 
 

 
spezielle Bauteile (z.B. Rohre) 

Bild 2.3-2: Anwendungsbereiche von Dämmprodukten 
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Typkurz-
zeichen 

Verwendung im Bauwerk DIN-Normen 

W Wärmedämmstoffe nicht druckbelastbar, z.B. für Wände, Decken und belüftete Dächer DIN 1101; DIN 18164-1; 
DIN 18165-1 

WL Wärmedämmstoffe nicht druckbelastbar, z.B. für Dämmung zwischen Sparren- und 
Balkenlagen 

DIN 18165-1 

WD Wärmedämmstoffe, z.B . in Wänden und belüfteten Dächern, auch druckbelastet, z.B. 
unter druckverteilenden Böden (ohne Trittschallanforderungen) und in unbelüfteten 
Dächern unter der Dachhaut; nach DIN 1101 auch zum Anbetonieren als verlorene Scha-
lung 

DIN 1101;                    
DIN 18161-1; 
DIN 18164-1;               
DIN 18165-1 

WS Wärmedämmstoffe mit erhöhter Belastbarkeit für Sondereinsatzgebiete, z.B. Parkdecks DIN 1101; DIN 18164-1 

WDS Wärmedämmstoffe, druckbelastet, mit besonderer Druckfestigkeit, für Sondereinsatz-
gebiete, z.B. Industrieböden; nach DIN 18174 auch wie WD einsetzbar 

DIN 18161-1;                
DIN 18174 

WDH Wärmedämmstoffe mit erhöhter Druckbelastbarkeit unter druckverteilenden Böden, z.B. 
Parkdecks für Lkw, Feuerwehrfahrzeuge 

DIN 18174 

WV 

 

Wärmedämmstoffe beanspruchbar auf Abreißfestigkeit (Querzugfestigkeit), z.B. für 
Fassaden mit mineralischem Putz (nach DIN 1101); beanspruchbar auf Abreiß- und 
Scherbeanspruchung, z.B. für angesetzte Vorsatzschalen ohne Unterkonstruktion (nach 
DIN 18165-1) 

DIN 1101;                    
DIN 18165-1 

WV-s Wärmedämmstoffe wie vor, die auch für angesetzte schalldämmende Vorsatzschalen 
verwendet werden können. Die dynamische Steifigkeit s  ́ist anzugeben. 

DIN 18165-1 
 

-w Zusätzliche Verwendung der Typen W, WL, WD und WV zur Hohlraumdämpfung in 
zweischaligen Trennwänden, für Vorsatzschalen mit Unterkonstruktion oder für Schall-
schutzzwecke (der Strömungswiderstand � muß � 5 kNs/m4 sein) 

DIN 18165-1  

WB Wärmedämmstoffe beanspruchbar auf B iegung, z.B. zur Bekleidung von windbelasteten 
Fachwerk- und Ständerkonstruktionen 

DIN 1101  

T Trittschalldämmstoffe , z.B. unter schwimmenden Estrichen nach DIN 18560-2 DIN 18165-2 

TK Trittschalldämmstoffe für Decken mit Anforderungen an den Luft- und Trittschallschutz 
nach DIN 4109, z.B. für Estriche nach DIN 18560-2; auch geeignet für Verwendung mit 
geforderter geringerer Zusammendrückbarkeit z.B. unter Fertigteilestrichen. 

DIN 18164-2;               
DIN 18165-2  

Tab. 2.3-2: Typkurzzeichen  
 

2.4 Markt 
 

Die Produktion an Dämmstoffen in Deutschland ver-
zeichnete in den neunziger Jahren große Zuwächse und 
liegt zur Zeit bei etwa 33 Mio. m3/a (Bild 2.4-1; Quelle: 
Gesamtverband Dämmstoffindustri e e.V.; zuzüglich 
5%, die in dieser Statistik nicht erfaßt sind).  

Markt führer sind die Mineral faserdämmstoffe mit ei-
nem Marktanteil von 58%, gefolgt von den Hartschaum-
stoffen, die auf 36% Markanteile kommen (Bild 2.4-2).  

Die Marktanteile der Dämmstoffe aus  nachwachsen-
den Rohstoffen lagen 1996 bei etwa 5% des Gesamt-
volumens, wobei hier die Zellulosefaserdämmstoffe 
markt führend sind (Tab. 2.4-1).  

Bei den Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) ha-
ben EPS-Hart schäume einen Marktanteil von 88%,  
Mineral faserdämmstoffe von 11% und die übrigen 
Dämmstoffe (hauptsächlich Kork) von 1%.  

Wie sich der Dämmstoffmarkt in Zukunft entwickeln 
wird, ist nicht zuletzt von den politischen Rahmen-
bedingungen abhängig, z.B. davon, wie die energetische 
Modernisierung von Altbauten gefördert wird. Eine 
weitere Steigerung des Bedarfs ist aber wahrscheinlich. 

In [3] wird das Potential an verbesserungswürdigen oder 
verbesserungsfähigen Gebäudehüll flächen im Altbau-
bestand mit 2,7 Mrd. m2 beziffert.  
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Bild 2.4-1: Dämmstoffproduktion in Deutschland  
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58 %

36 %

1 % 5 %

Mineralwolle Hartschaum

Leichtbauplatten sonstige Dämmstoffe

 
Bild 2.4-2: Marktanteile verschiedener Dämmstoffe 

 

Dämmstoff  Marktanteile bei 30 Mio. m³ 
Dämmstoffe pro Jahr 

 

Zellulose 2,0-3,0% 

Kork 0,5% 

Baumwolle < 0,5% 

Flachs, Hanf < 0,5% 

Schafwolle < 0,5% 

Restholz < 0,1% 

Schilf, Stroh, Kokos etc. < 0,1% 

Tab. 2.4-1: Geschätzte Marktanteile von Dämmstoffen aus 
nachwachsenden Rohstoffen [4] 

 
 

2.5 Alternativen 
 

Für die Wärmedämmung von Außenwänden existieren 
eine Anzahl von Produkten, die ähnliche Eigenschaft en 
wie Dämmstoffe aufweisen, die aber im Sinne der Defi -
nition nach DIN 4108-2 (Rechenwert der Wärmeleit fä-
higkeit �R � 0,1 W/(mK) nicht als Dämmstoffe bezeich-
net werden.  

Mit einschaligen Wänden aus porosierten Leichtzie-
geln, Leichtbeton oder Porenbeton (Bild 2.5-1) lassen 
sich die heutigen Anforderungen an den Wärmeschutz 
auch ohne Dämmstoffe erfüllen. Porenbeton und neuar-
tige wärmeschutztechnisch optimierte Ziegel  erreichen 
�R-Werte von 0,12 W/(mK) bzw. 0,11 W/(mK). In Ver-
bindung mit Leicht- oder Dünnbettmörtel ergeben sich 
für 36,5 cm starke Wände k-Werte (siehe Kap. 3.1) von 
0,30 W/(m2K) bzw. 0,28 W/(m2K).   

 

 
Bild 2.5-1: Mauersteine mit hoher Wärmedämmung 

 
Holz weist mit einem �R-Wert von etwa 0,13 W/(mK) 
ebenfalls eine relativ geringe Wärmeleit fähigkeit auf. 

Transparente Wärmedämmungen (TWD) werden 
gleichzeitig zur Wärmedämmung und zur Wärmege-
winnung eingesetzt (Bild 2.5-2). Eine TWD besteht 
üblicherweise aus transparenten Kapillarplatten (z.B. 
aus Plexiglas oder Polycarbonat), durch die Sonnen-
strahlen hindurchdringen können. An der geschwärzten 
Oberfl äche der hinter der TWD liegenden Wand werden 
die Strahlen in Wärme umgewandelt. Diese kann wegen 

der dämmenden Eigenschaften der TWD nur zu einem 
geringen Teil wieder nach außen entweichen.  

Dadurch erwärmt sich die Wand und ein großer Teil  
der gewonnenen Wärme wird nach innen abgestrahlt. In 
Abhängigkeit von Ausrichtung, Wandaufbau und Di-
mensionierung sind mit TWD Energiegewinne von 
100-200 kWh je m2 und Heizperiode erreichbar. Im  
Sommer sind Maßnahmen zum Schutz vor Überhitzung 
erforderlich (z.B. Rollos). Einer weiten Verbreitung der 
TWD stehen bisher die rel ativ hohen Investitionskosten 
entgegen. 

 

 
Bild 2.5-2: Funktionsprinzip der Transparenten Wärmedäm-
mung  
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3 Anforderungen an Dämmstoffe 

3.1 Wärme- und Feuchteschutz 
 

Die öffentlich-rechtlichen Anforderungen an den Wär-
me- und Feuchteschutz von Gebäuden verfolgen die 
Ziele:  
�� ein behagliches und hygienisches Raumklima im  

Interesse der Gesundheit der Menschen zu schaf-
fen, die sich in den Gebäuden aufhalten, 

�� die Baukonstruktion vor klimabedingten Feuchte-
einwirkungen und deren Folgeschäden zu schüt -
zen, 

�� den Heizenergieverbrauch aus  volkswirtschaft -
lichen und ökologischen Gründen zu begrenzen. 

§ 14 der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) 
enthält dazu folgende Forderungen: 
(2)  Bauliche Anlagen sind so zu errichten, daß ein 

ihrer Nutzung entsprechender Wärme- und Schall-
schutz vorhanden ist. 

(3)  Gebäude, die nach ihrer Zweckbestimmung be-
heizt oder gekühlt werden müssen, sind so zu er-
richten, daß der Energiebedarf für das Heizen oder 
Kühlen so sparsam und umweltschonend wie mög-
lich gedeckt wird. 

Detailliertere Anforderungen werden nicht in der LBO, 
sondern in den technischen Baubestimmungen gestellt. 

In der Norm DIN 4108 - Wärmeschutz im Hochbau  
(siehe Kasten), die als technische Baubestimmung nach 
§ 3 Abs. 3 LBO eingeführt ist, sind die Anforderungen 
an den Mindestwärmeschutz von Bauteilen festgel egt. 
Die in DIN 4108-2, Tab.1 festgelegten Mindestwerte 
des Wärmeschutzes sind für alle Bauteile einzuhalten,  
die das Bauwerk gegen di e Außenluft oder gegen Ge-
bäudeteile mit wesentlich niedrigeren Innentemperatu-
ren abgrenzen. Dadurch sind die Anforderungen an den 
Wärmeschutz im Winter definiert. Zusätzlich enthält die 
DIN 4108-2 Empfehlungen für den Wärmeschutz im 
Sommer, mit dem Ziel, auch bei hohen Außen-
temperaturen ein behagliches Raumklima in Gebäuden 
zu errei chen.   

Durch Anforderungen an den klimabedingten Feuch-
teschutz (DIN 4108-3) sollen Schäden an Baukon-
struktionen infolge Tauwasser und Schlagregen ver-
mieden werden.  

Die Wärmeschutzverordnung (WärmeschutzV) 
stellt über den in DIN 4108-2 geforderten Mindestwär-
meschutz hinausgehenden Anforderungen an zu errich-
tende Gebäude mit normalen Innentemperaturen, zu 
erricht ende Gebäude mit niedrigen Innentemperaturen 
und bauliche Änderungen bestehender Gebäude. 

Bei Gebäuden mit normalen Innentemperaturen ist  
nachzuweisen, daß der vorhandene volumenbezogene 
Jahres-Heizwärmebedarf vorh. QH � zul. QH ist. Der 
vorhandene Jahres-Heizwärmebedarf wird als Energie-
bilanz aus dem Transmissionswärmebedarf und dem 
Lüftungswärmebedarf sowie den internen und solaren 
Wärmegewinnen eines Gebäudes ermittelt. 
 

DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau 
Als Technische Baubestimmung sind folgende Teile der 
DIN 4108 nach § 3 Abs. 3 der LBO eingeführt: 
Teil 2: Wärmedämmung und Wärmespeicherung (1981-08) 
Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz (1981-08) 
DIN V 4108-4: Wärmeschutz und Energie-Einsparung in 
Gebäuden; Teil 4: Wärme- und feuchteschutztechnische 
Kennwerte (1998-10) 

 

Wärmeschutz 
Der Wärmeschutz eines Gebäudes ist von Parametern wie 
Lage, Gebäudeform, Grundriß, Fenstergrößen und –orientie-
rung sowie Dichtheit der Außenbauteile, vor allem aber von 
den Wärmedämmeigenschaften der raumumschließenden 
Bauteile abhängig. Um eine hohe Wärmedämmung zu errei-
chen, werden deshalb Stoffe mit geringer Wärmeleitfähig-
keit eingesetzt (Bild 3.1-1). 

Die Wärmeleitfähigkeit � ist eine Stoffkennzahl und 
gibt an, welche Wärmemenge im Beharrungszustand in 
einer Stunde bei �T = 1 K durch 1 m2 einer 1 m dicken 
Schicht des Stoffes strömt. Die Einheit für die Wärmeleit-
fähigkeit lautet W/(mK). Die Wärmeleitfähigkeit eines 
Dämmstoffes wird bestimmt durch:  
�� Porenvolumen,  
�� Gestalt, Größe und Verteilung der Poren, 
�� Art und Gefügeaufbau des Feststoffanteils, 
�� Rohdichte des Dämmstoffes (siehe Bild 3.1-2) 
�� Feuchtigkeit und Temperatur des Dämmstoffes 
In den Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit �R nach DIN V 
4108-4 Tab. 1 gehen u.a. die Einflüsse der Temperatur, des 
praktischen Feuchtegehaltes und Schwankungen der Stoff-
eigenschaften ein. Entsprechend ihres �R-Wertes werden 
Dämmstoffe in Wärmeleitfähigkeitsgruppen (WLG) ein-
geteilt. Die WLG 035 bedeutet z.B. �R � 0,035 W/(mK).  

Der Wärmedurchlaßkoeff izient  � gibt die Wärmemen-
ge an, die in einer Stunde durch ein Bauteil von 1 m2 Fläche 
und einer bestimmten Dicke s bei einem Temperaturunter-
schied von 1 K von der warmen zu kalten Bauteiloberfläche 
strömt. Der Kehrwert des Wärmedurchlaßkoeffizienten wird 
als Wärmedurchlaßwiderstand 1/�  oder R bezeichnet. 

 Der Wärmedurchgangskoeffizient k (k-Wert), bzw. U 
(nach DIN EN ISO 7345) eines Bauteils ergibt sich aus dem 
Wärmedurchlaßkoeffizienten � und berücksichtigt die inne-
ren und äußeren Wärmeübergangswiderstände 1/�i und 1/�a, 
bzw. Rsi und Rse, deren Größe von der Lage des Bauteils im 
Gebäude abhängig ist (DIN 4108-4 Tab.5). Der Kehrwert 
des Wärmedurchgangskoeffizienten 1/k bzw. RT wird als 
Wärmedurchgangswiderstand bezeichnet. 

s
R�

��     [W/(m2K)] 

��
�

�
��
�

�
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Schichten-
folge 

Dämm-  
wirkung  

Dichte 
[kg/m³] 

� 
[W/(mK)] 

1/� 1/� 
[m²K/W] 

Übergang 
innen 4 % - - 1/�i���

���	
� 

Innenputz 1 % 1200 0,35 0,043 

Mauerwerk 8 % 1800 0,81 0,296 

Dämmstoff  
040 

84 % 100 0,04 3,000 

Außenputz 2 % 1200 0,35 0,057 

Übergang 
außen 1 % - - 1/�a����

����� 

1/k = 3,566 
 

k = 0,28 W/m²K 
Bild 3.1-1: Anteilige Dämmwirkungen der Baustoffe einer 
Außenwand 

 
B ild 3.1-2: Wärmeleitzahlen unterschiedlicher Dämmstoffe in 
Abhängigkeit von der Rohdichte 

 
 

Wärmespeicherung 
Für ein behagliches Raumklima sind neben einer guten Wär-
medämmung auch wärmespeicherfähige Bauteile sinnvoll, 
da sie die tageszeitlichen, witterungs- oder nutzungs-
bedingten Temperaturschwankungen begrenzen. Die Wär-
mespeicherfähigkeit eines Stoffes ist von der Einbaudichte 
� [kg/m³] und der spezifischen Wärmekapazität c [J/(kg�K)] 
abhängig. Das Produkt (� � c) charakterisiert die in einem 
Kubikmeter eines Baustoffs gespeicherte Wärme (Speicher-
fähigkeit) [5]. DIN  V 4108-4: 1998-10, Tab. 9 enthält Re-
chenwerte für c. Dämmstoffe haben wegen ihres geringen 
Gewichtes nur eine geringe Wärmespeicherfähigkeit. Dies 
kann vor allem bei ausgebauten Dachräumen zu Problemen 
mit dem sommer lichen Wärmeschutz führen, da dort in der 
Regel keine speicherfähigen Bauteile vorhanden sind. An 
Bauteile, deren flächenbezogene Masse kleiner als 300 
kg/m2 ist, werden deshalb in DIN 4108-2 erhöhte Anforde-
rungen an den Wärmeschutz gestellt, um ihre geringe Wär-
mespeicherfähigkeit auszugleichen. 

 

Feuchteschutz 
Wärme- und Feuchteschutz stehen in engem Zusammen-
hang. Feuchte Bauteile weisen eine schlechte Wärmedäm-
mung auf, da Wasser eine höhere Wärmeleitfähigkeit als 
Luft besitzt. Außerdem kann Feuchtigkeit in Baustoffen zu 
Frostschäden, Schimmelpilzbildung, Korrosion oder Schäd-
lingsbefall führen. 

In Gebäuden können Baustoffe infolge Schlagregen oder 
Dampfdiffusion durchfeuchten. Dampfdiffu sion tritt auf, 
wenn sich zwischen Gebäudeinnerem und Gebäudeäußerem 
ein Dampfdruckgefälle bildet. Unter Umständen kondensiert 
der von innen nach außen diffundierende Wasserdampf in 
den raumabschließenden Bauteilen zu Wasser (innere Kon-
densation). Für die Berechnung evtl. anfallender Tauwas-
sermengen ist neben dem Rechenwert der Wärmeleitfähig-
keit �R die Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ ein 
wichtige Stoffkenngröße. Sie charakterisiert den Wider-
stand, den ein Baustoff der Damp fdiffusion entgegensetzt. 

 Um der Dampfdiffusion zu begegnen, werden vor allem 
im Dachbereich Dampfsperren angeordnet (in der Regel 
Folien). Rechenwerte für die Wasserdampf-Diffusionswider-
standszahl von Baustoffen enthält DIN V 4108-4 Tab.1. 

Auf das Feuchteverhalten von Dämmstoffen ist beson-
ders zu achten, wenn die Dämmstoffe in Holzbauteile ohne 
vorbeugenden chemischen Holzschutz eingebaut werden 
sollen (z.B. in Dächern oder Holzständerwänden nach DIN 
68800-2). Vom Feuchteverhalten der Dämmstoffe hängt 
einerseits ab, wie schnell die Holzbauteile in der Bau-
konstruktion austrocknen, andererseits kann in Dämmstoffen  
enthaltene Feuchtigkeit zur Wiederauffeuchtung des Holzes 
führen. 

Vor allem Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen  
zeigen ein hygroskopisches Verhalten [4]. Aus feuchte-
schutztechnischer Sicht bestehen hinsichtlich ihrer Verwen-
dung aber nur dann Bedenken, wenn die Gefahr einer 
Durchfeuchtung, bspw. infolge von Schlagregen besteht. 

Dämmstoffe, die für die Kerndämmung von zweischali-
gen Wänden eingesetzt werden sollen, müssen hydrophob 
sein, da hier Feuchte infolge von Schlagregen an die Dämm-
schicht gelangen kann.  
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3.2 Schallschutz 
 

Mit einem ausreichenden Schallschutz sollen Störungen, 
Belästigungen und Gesundheitsschäden der Benutzer 
und Bewohner baulicher Anlagen durch Geräusche und 
Lärm verhindert  werden. Schallschutz umfaßt  Maßnah-
men gegen die Schallentstehung und gegen die Schall-
übertragung. Maßnahmen zur Verminderung der 
Schallübertragung zwischen verschiedenen Räumen 
bezei chnet man als Schalldämmung. Unter Schallab-
sorption wird die Verminderung von Schallübertragung 
innerhalb eines Raumes verstanden.  

Die Anforderungen an den Schallschutz ergeben sich 
wie beim Wärmeschutz aus § 14 LBO:  
(2) Bauliche Anlagen sind so zu errichten, daß ein 

ihrer Nutzung entsprechender Wärme- und Schall-
schutz vorhanden ist.  

Konkretisiert werden die Anforderungen an den Schall-
schutz durch DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau. Die 
Norm enthält Anforderungen für die Luft - und Tritt-
schalldämmung von Bauteilen, den zulässigen Schall-
druckpegel in schutzbedürftigen Räumen infolge Geräu-
schen aus haustechni schen Anlagen und Gewerbebetrie-
ben sowie die Luftschalldämmung der Außenbauteile 
von Aufenthaltsräumen gegenüber Außenlärm. Im Bei-
blatt 1 zu DIN 4109  sind Ausführungsbeispiele und 
Rechenverfahren angegeben. DIN 4109 und Beiblatt 1 
sind als Technischen Baubestimmungen nach § 3 Abs. 3 
LBO eingeführt. Beiblatt 2 zu DIN 4109 enthält über die 
Mindestanforderungen hinausgehende Empfehlungen 
für einen erhöhten Schallschutz, deren Einhal tung bau-
ordnungsrechtlich aber nicht verlangt wird.  

 

Trittschalldämmung 
Die Trittschalldämmung wird durch den Trittschallpegel L 
beschrieben, der infolge eines genormten Schallereignisses 
gemessen wird. Normiert auf eine Bezugs-Absorptions-
fläche von 10 m2 erhält man den Norm-Trittschallpegel Ln. 
Der in Gebäuden gemessene Norm-Trittschallpegel wird als 
L'n bezeichnet. Beurteilt wird die Trittschalldämmung nach 
DIN 4109 mit dem bewerteten Norm-Trittschallpegel L'n,w, 
der die unterschiedliche Empfindlichkeit des menschlichen 
Ohres für verschiedene Frequenzen berücksichtigt.  

Ein ausreichender Trittschallschutz läßt sich bei Ge-
schoßdecken nur mit einer mehrschaligen Konstruktion, z.B. 
einem schwimmenden Estrich erzielen. Hierfür ergibt sich 
der bewertete Norm-Trittschallpegel L'n,w aus dem äquival-
enten bewerteten Norm-Trittschallpegel Ln,w,eq der massi-
ven Decke und dem Trittschallverbesserungsmaß �Lw des 
schwimmenden Estriches: 

weqwnwn LLL ��� ,,,'  [dB] (Dezibel) 

Das Trittschallverbesserungsmaß �Lw eines schwimmen den 
Estrichs ist von der dynamischen Steifigkeit  s' abhängig 
(siehe Kasten Luftschalldämmung). Je kleiner s' ist, um so 
größer ist �Lw. Dämmstoffe zur Trittschalldämmung müssen 
einer Steifigkeitsgruppe zugeordnet und entsprechend ge-
kennzeichnet sein (Bsp.: Gruppe 30 bedeutet s'  � 30 
MN/m3).   

 

Luftschalldämmung 
Von Luftschall spricht man, wenn sich die durch ein Schall-
ereignis induzierten Schwingungen in der Luft fortpflanzen. 
Die Luftschalldämmung eines Bauteils wird durch das 
Schalldämm-Maß R beschrieben.  

 
2

1lg10
P
P

R ��   [dB] (Dezibel) 

P1/P2 ist das Verhältnis der auf ein Bauteil auftreffenden 
Schallenergie P1 zu der auf der Rückseite des Bauteils abge-
strahlten Energie P2. Das Schalldämm-Maß wird in genorm-
ten Prüfständen ermittelt.  

In Gebäuden erfolgt die Luftschallübertragung jedoch 
nicht nur direkt über trennende Bauteile, z.B. eine Wand, 
sondern auch über angrenzende Bauteile, bspw. die auf der 
Wand aufliegende Decke. Im sogenannten Bau-Schall-
dämm-Maß R' (R' � R) ist der Anteil der Schallängsleitung 
enthalten.  

R und R' sind von den Frequenzen der Schallwellen ab-
hängig. Die Anforderungen an die Luftschalldämmung von 
Bauteilen werden daher in DIN 4109 durch das bewertete 
Schalldämm-Maß R'w beschrieben, in dem alle Frequenzen 
zwischen 100 und 3150 Hz beurteilt werden. 

Bei einschaligen homogenen und dichten Wänden oder 
Dec??ken wird die Luftschalldämmung vor allem durch die 
flächenbezogene Masse m' und somit durch die Rohdichte 
des verwendeten Baustoffes bestimmt. Je größer die Roh-
dichte ist, um so größer ist die Luftschalldämmung.  

Bei zweischaligen Bauteilen wird die Luftschall-
dämmung nicht nur durch die flächenbezogenen Massen der 
Schalen, sondern auch durch die Biegesteifigkeit der Scha-
len und durch konstruktive Details beeinflußt, z.B. durch die 
Art der Entkopplung der Schalen. 

Die Biegesteifigkeit wird durch den dynamischen Elas-
tizitätsmodul Edyn beschrieben. Aus Edyn und dem lichten 
Abstand der Schalen a leitet sich die dynamische Steifig-
keit s' ab. Sie wird benötigt, um die Eigenfrequenz f0 zwei-
schaliger Bauteile zu ermitteln, da im Bereich der Eigen-
frequenz die Schalldämmung schlecht ist.  

a
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s dyn�'  [MN/m3] 
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mit: f0  = Eigenfrequenz in Hz 
 m'  = flächenbezogene Massen der Schalen in kg/m2

  
 s'  = dyn. Steifigkeit der Dämmschicht in  MN/m3. 
Ein zweischaliges System mit ungünstiger Eigenfrequenz f0 
entsteht z.B., wenn biegesteife Wärmedämmschichten, d.h. 
Schichten aus Dämmstoffen mit einem hohen Edyn, an einer 
Wand vollflächig befestigt und verputzt werden. Biege-
weiche Dämmschichten, d.h. Schichten aus Dämmstoffen  
mit einem niedrigen Edyn, verbessern dagegen den Schall-
schutz einer Wand.  
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3.3 Brandschutz 
 

Die Generalklausel des Bauordnungsrechts, § 3 LBO, 
wird bezüglich des Brandschutzes durch § 15 näher 
bestimmt: 
(1) Bauliche Anlagen sind so anzuordnen und zu 

errichten, daß der Entstehung eines Brandes und 
der Ausbreitung von Feuer und Rauch im Interes-
se der Abwendung von Gefahren für Leben und 
Gesundheit von Menschen und Tieren vorgebeugt  
wird und bei einem Brand wirksame Löscharbei-
ten und die Rettung von Menschen und Tieren 
möglich sind. 

Die allgemeinen Anforderungen des § 15 werden in 
den §§ 26 bis 32 LBO und den hierzu ergangenen Vor-
schri ften der Allgemeinen Ausführungsverordnung des  
Wirtschaftsministeriums zur Landesbauordnung (LBO-
AVO) präzisiert. 

Für Dämmstoffe sind vor allem folgende Anforde-
rungen in der LBOAVO wichtig: 
�� § 3 Abs. 1: Leichtentflammbare Baustoffe dürfen 

nicht verwendet werden. Dies gilt nicht, wenn die-
se Baustoffe in Verbindung mit anderen Baustof-
fen nicht mehr leichtent flammbar sind. 

�� § 6 Abs. 6: Äußere Verkleidungen müssen mindes-
tens schwerentfl ammbar sein. Verkleidungen aus 
normalent flammbaren Baustoffen sind zulässig, 
wenn eine Brandübertragung auf höherliegende 
Geschosse oder auf angrenzende Gebäude nicht zu 
befürchten ist. Verkleidungen dürfen nicht bren-
nend abtropfen können... 

�� § 6 Abs. 7: Dämmschichten zwischen den Außen-
wänden aneinandergereihter Gebäude müssen 
mindestens schwerent flammbar und außerdem mit 
nichtbrennbaren Baustoffen verwahrt sein. Im üb-
rigen gilt für Dämmschicht en Absatz 6 ent-
sprechend.  

�� § 11 Abs. 4: In notwendigen Treppenräumen müs-
sen bis zu ihren Ausgängen ins Freie ... Dämm-
schichten ... aus nichtbrennbaren Baustoffen ... be-
stehen; ... 

�� § 12 Abs. 3: In notwendigen Fluren müssen ... 
Dämmschichten ... aus mindestens schwerent-
fl ammbaren Baustoffen bestehen; ... 

Die Forderungen von § 11 Abs. 4 und § 12 Abs. 3 
LBOAVO gelten nicht für Gebäude geringer Höhe.  

Für bauliche Anlagen und Räume besonderer Art  
und Nutzung gelten spezielle Verordnungen, z.B. die 
Garagen-, die Verkaufsstätten- und die Versammlungs-
stättenverordnung (GaVO, VkVO, VStättVO). 

Die Norm DIN 4102 - Brandverhalten von Baustof-
fen und Bauteilen ergänzt die bauordnungsrechtlichen 
Brandschutzanforderungen. Sie bildet die Grundlage 
für die Einordnung in Baustoff- und Feuerwiderstands-
klassen. Die Teile 2 bis 4 und der Teil 6 der DIN 4102 
sind als Technische Baubestimmungen nach § 3, Abs. 
3 LBO eingeführt.  

 

Baustoff- und Feuerwiderstandsklassen 
Das unterschiedliche Brandverhalten von Baustoffen wird 
durch Baustoffklassen beschrieben (Tab. 3.3-1). 

Die Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102-2 cha-
rakterisieren die Feuerwiderstandsdauer eines Bauteils in 
Minuten (z.B. F 30 = 30 min Feuerwiderstandsdauer).  

Im allgemeinen Bauordnungsrecht  werden für Bauteile 
die Anforderungen „ feuerhemmend“  (F 30) und „ feuer-
beständig“  (F 90) unterschieden. 

 

Baustoffklasse Baurechtliche Benennung 

A 
A 1 
A 2 

nichtbrennbare Baustoffe 
ohne brennbare Bestandteile 
mit brennbaren Bestandteilen 

B 
B 1 
B 2 
B 3 

brennbare Baustoffe 
schwerentflammbare Baustoffe 
normalentflammbare Baustoffe 
leichtentflammbare Baustoffe 

Tab. 3.3-1: Baustoffklassen nach DIN 4102-1, Tabelle 1 und 
ihre baurechtliche Benennung 

 

Brandschutz mit Wärmedämmstoffen 
Wärmedämmstoffe werden auch für den Brandschutz von 
Bauteilen eingesetzt. Das Prinzip ist dabei, die Bauteile vor 
einer (zu schnellen) Erwärmung zu schützen. Verwendet 
werden: 
�� Mineralfaserdämmstoffe 
�� magnesit-, gips-, oder zementgebundene Holzwolle-

leichtbauplatten 
�� Fibersilikatplatten (Calciumsilikat mit Mineralfasern) 
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3.4 Gesundheits- und Umweltschutz 
 

Die öffentlich rechtlichen Anforderungen an den Ge-
sundheits- und Umwelt schutz im Zusammenhang mit 
baulichen Anlagen und Bauprodukten ergeben sich aus  
§ 3 Abs. 1 der LBO, in dem gefordert wird, daß Leben, 
Gesundheit und natürliche Lebensgrundlagen durch 
bauliche Anlagen nicht bedroht werden dürfen.  

Im Bereich des Gesundheitsschutzes existieren zu-
sätzlich Regelungen, die diese Anforderungen präzi-
sieren: 

Aus der Chemikalien-Verbotsverordnung (Chem-
VerbotsV) ergeben sich Verwendungsverbote für ge-
sundheits- und umweltgefährdende Stoffe. Regeln des  
Arbeitsschutzes  (Gefahrstoffverordnung, Technische 
Regeln für Gefahrstoffe, MAK-Werte-Liste) beeinflus-
sen den Umgang mit Baustoffen, die gesundheits -
gefährdende Bestandteile enthalten. Mit der ETB-
Richtlinie UF-Ortschaum wird direkt auf einen Dämm-
stoff und seine Verwendung Einfluß genommen. 

Unter dem Aspekt des ökologischen Bauens können 
weitere Anforderungen formuliert werden, um die von 
baulichen Anlagen ausgehenden Umweltbelastungen 
während des gesamten Lebenszyklus der baulichen 
Anlage zu minimieren (Bild 3.4-1). Aus diesem Ansatz 
ergeben sich folgende Anforderungen an Baustoffe: 
�� geringer Rohstoff- und Energieverbrauch sowie 

geringe Flächeninanspruchnahme bei der Herstel-
lung der Baustoffe  

�� ausreichende Verfügbarkeit der Rohstoffe, hoher 
Anteil an Sekundärrohstoffen  

�� geringe Schadstoffemissionen in Luft, Wasser und 
Boden während der Herstellung, Nutzung und Ent-
sorgung der Baustoffe  

�� gute Recycling- und Entsorgungsmöglichkeiten 
�� hohe Lebensdauer bei geringem Wartungs- und 

Reparaturaufwand 
Ökologische Dämmstoffe sind in diesem Sinne 
Dämmstoffe, die gesunde Wohn- und Lebensbedin-
gungen garantieren und die Umwelt während ihres  
Lebenszyklus möglichst gering belasten. Eine pauscha-
le Zuordnung von Dämmstoffen in die Kategori e „öko-
logisch“  anhand einzelner Eigenschaften reicht nicht  
aus. Die ökologische Qualität sollte vielmehr umfas-
send, z.B. mit einer Ökobilanz beurteilt werden.  

 
Bild 3.4-1:  Lebenszyklus 

Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) 
Die Chemikalien-Verbotsverordnung enthält Verbote und 
Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe, 
Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikalienge-
setz, z.B. für Asbest. Für bestimmte Stoffe  werden gesonder-
te Verbotsverordnungen erlassen, z.B. die FCKW -Ha-
lon-Verbotsverordnung.  

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 
Die Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Ge-
fahrstoffverordnung) regelt die Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung gefährlicher Stoffe und den Umgang mit 
ihnen. 

Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 
Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) geben den 
Stand der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen, 
hygienischen sowie arbeitswissenschaftlichen Anforderun-
gen an Gefahrstoffe hinsichtlich Inverkehrbringen und Um-
gang wieder. In den TRGS wird erläutert, in welcher Weise 
die Bestimmungen der GefStoffV anzuwenden sind.  

MAK-Werte-Liste 
Die MAK-Werte-Liste enthält zulässige Schadstoffkonzent-
rationen an Arbeitsplätzen (Maximale Arbeitsplatzkonzent-
rationen) und ein Verzeichnis krebserzeugender Arbeits-
stoffe. Sie wird von der Senatskommission zur Prüfung 
gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der Deutschen For-
schungsgemeinschaft herausgegeben und jährlich aktuali-
siert. In der MAK-Werte-Liste werden krebserzeugende 
Arbeitsstoffe in 5 Kategorien eingeteilt: 

1:  beim Menschen eindeutig krebserzeugend 
2:  im Tierversuch krebserzeugend, daher auch für den 

Menschen als krebserzeugend anzusehen 
3: vermutlich krebserzeugend, aber nicht eindeutig nach-

gewiesen 
4:  krebserzeugende Wirkung vorhanden, jedoch kein 

Krebsrisiko bei Einhaltung der MAK-Werte, Stoff ist 
nicht genotoxisch (erbschädigend) 

5:      wie 4, Stoff ist aber genotoxisch 

Für Stoffe der Kategorien 1 und 2 enthält die MAK-Wer-
te-Liste keine zulässigen Konzentrationswerte, "da keine 
noch als unbedenklich anzusehende Konzentration angege-
ben werden kann". Statt dessen werden sogenannte Techni-
sche Richtkonzentrationen (TRK) angegeben. Es handelt es 
sich hierbei um Werte, die nach dem Stand der Technik 
erreicht werden können und deren Einhaltung das Risiko 
einer Beeinträchtigung der Gesundheit verringern soll.  

ETB-Richtlinie UF-Ortschaum 
Die ETB-Richtlinie zur Begrenzung der Formaldehyd-
emission in die Raumluft bei Verwendung von Harnstoff-
Formaldehydharz-Ortschaum (ETB-Ri UF-Ortschaum) hat 
zum Ziel, die Formaldehydkonzentration in Aufenthaltsräu-
men von Häusern zu begrenzen, deren Dächer oder Wände 
mit Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum gedämmt sind. 
Die Richtlinie enthält Anforderungen an den Ortschaum 
selbst, an die Verwendung in Bauwerken und an das ausfüh-
rende Unternehmen.  
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3.5 Langzeitverhalten, Dauerhaftigkeit 
 

Die allgemeinen Anforderungen an Langzeitverhalten 
und Dauerhaftigkeit ergeben sich aus § 3 der LBO:  
(2) Bauprodukte dürfen nur verwendet werden, wenn 

bei ihrer Verwendung die baulichen Anlagen bei  
ordnungsgemäßer Inst andhaltung während einer 
dem Zweck entsprechenden angemessenen Zeit-
dauer die Anforderungen der Vorschri ft en dieses  
Gesetzes oder auf Grund di eses Gesetzes erfüllen 
und gebrauchstauglich sind. 

Als angemessene Zeitdauer ist ein Zeitraum anzusehen, 
der der gewöhnlichen Lebensdauer der baulichen An-
lage entspricht (50-100 Jahre bei Massivbauten [6]).  

Von Dämmstoffen ist zu fordern, daß sie über lange 
Zeiträume ihre Dämmeigenschaft en, ihre Substanz 
sowie ihre Beschaffenheit und Struktur bewahren.  

Folgende Probleme und Folgeerscheinungen können 
in diesem Zusammenhang auftreten:  
�� Feuchteaufnahme, Dimensionsinstabilität, Aus-

tausch von Zellgasen durch Di ffusion � ver-
ringerte Dämmwirkung 

�� chemische Instabilität, Zerfall der Flammschutz-
mittel � Änderung des Brandverhaltens  

�� biologische Instabilität, Verrottung, Pilzbefall, 
Mäuse- oder Insektenfraß (siehe Bild 3.5-1) �  
Auflösung, Zerfall   

�� mechanische Zerstörung (Bild 3.5-2), Rißbildung 
� verringerte Dämmwirkung, optische Beein-
trächtigungen 

Konkrete Anforderungen werden in Produktnormen 
und Zulassungen an di e Formstabilität, an die biologi-
sche Verwertbarkeit (Widerstand gegen Schimmel und 
tierische Schädlinge) und an die Alterungsbeständig-
keit gestellt (siehe Kap. 3.7).  

Problematisch ist der Nachweis der Alterungs-
beständigkeit. Bei genormten Dämmstoffen sind in der 
Regel die Langzeiterfahrungen der Beweis für eine 
ausrei chende Dauerhaftigkeit. Bei der Zulassung neuer 
Dämmstoffe (siehe Kap. 3.6) wird die Dauerhaftigkeit 
durch einen Kurzzeit-Praxistest berücksichtigt: Vor 
Verlängerung der auf drei Jahre befristeten Zulassun-
gen erfolgt eine Prüfung der Dämmstoffe anhand von 
mindestens 3 Praxisobjekten, die mindestens 2 Jahre alt 
sein müssen. 

 

 
Bild 3.5-1: Insektenfraß an einem Dämmstoff  

 

 
Bild 3.5-2: Schaden an einem Wärmedämmverbundsystem 
infolge mechanischer Einwirkung  
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3.6 Nachweis der Verwendbarkeit 
 

Der Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten 
wird durch § 17 LBO geregelt. Für den Nachweis kom-
men hauptsächlich zwei Verfahren in Frage:   
1. Nachweis der Übereinstimmung mit den vom Deut-

schen Institut für Bautechnik (DIBt) in der Bau-
regelliste bekannt gemachten technischen R egeln 
gemäß § 17 Abs. 1 und 2 LBO.  

2. Nachweis der Verwendbarkeit durch eine vom DIBt  
erteilte allgemeine baurechtliche (nach Musterbau-
ordnung bauaufsichtliche) Zulassung gemäß § 17 
Abs. 3 und § 18 LBO. 

In beiden Fällen müssen die Bauprodukte das Überein-
stimmungszeichen nach § 22 LBO tragen (Bild 3.6-1).  

 
Bild 3.6-1: Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) 

Die Bauregelliste A Teil 1 enthält nationale techni-
sche Regeln für Dämmstoffe, an die aus  baurechtlicher 
Sicht Anforderungen bezüglich der Verwendbarkeit  
gestellt werden (Tab. 3.6-1). Bei den Dämmstoffen, die 
diesen technischen Regeln entsprechen, handelt es sich 
um „geregelte Bauprodukte“. 

Für Dämmstoffe, di e von di esen t echnischen Regeln 
wesentlich abweichen oder für die es technische R egeln 
nicht gibt („nicht geregelte Bauprodukte“ ), erfolgt der 
Nachweis der Verwendbarkeit über allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassungen. Sie werden ert eilt, nachdem das  
Produkt ein Prüfprogramm durchlaufen hat und die Ver-
wendbarkeit festgestellt wurde. Die Prüfprogramme 
orientieren sich an den Anforderungen, die an bereits 
genormte Dämmstoffe gestellt werden. Bauaufsi chtliche 
Zulassungen für neue Bauprodukte oder Bauarten wer-
den generell auf drei Jahre befristet. Ein Verzeichnis  
aller bauaufsichtlichen Zulassungen wi rd vom Deut-
schen Institut für Bautechnik herausgegeben [7]. 

Dämmstoffe sind entsprechend der jeweiligen Pro-
duktnorm bzw. Zulassung zu kennzeichnen (Bild 3.6-2). 
Das Etikett muß folgende Informationen enthalten: 
�� Stoffart und Lieferform 
�� Anwendungstyp 
�� Technische Regel oder Zulassung 
�� Wärmeleit fähigkeitsgruppe  
�� Brandverhalten nach DIN 4102, ggf. Prüfbescheid 
�� Nennmaße 
�� etwaige Sondereigenschaft en 
�� Hersteller und Herstellungsdatum (ggf. verschlüs-

selt) 
�� Übereinstimmungszeichen  

Kurzbezei chnungen enthalten di e Norm, die Stoffart,  
die Lieferform, den Anwendungs typ, die Wärmeleit-
fähigkeitsgruppe, das Brandverhalten und die Nenn-
maße.  

Für den Dämmstoff, dessen Etikett in Bild 3.6-2 dar-
gestellt ist, lautet die Kurzbezei chnung Faserdämmstoff 
DIN 18165 – MinP – W – w – 040 - A2 - 50. Es handelt 
sich um einen Faserdämmstoff aus Mineral fasern (Min) 
in Plattenform (P) des Anwendungstyps W-w. Der 
Dämmstoff weist einen Rechenwert der Wärmeleit fä-
higkeit von �R � 0,040 W/(mK) auf,  ist nicht brennbar,  
enthält aber brennbare Bestandteile (Baustoffkl asse A2 
nach DIN 4102-1) und ist 50 mm dick. 

 
Bild 3.6-2: Beispiel für ein Dämmstoff-Etikett  
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Norm Titel Dämmstoff  

DIN 1101: 1989-11 Holzwolle- Leichtbauplatten und Mehrschicht-
Leichtbauplatten als Dämmstoffe für das Bau-
wesen 

mineralisch gebundene Holzwolle bzw. Hartschaum- 
oder Mineralfaserdämmschicht mit ein- oder beid- 
seitiger Beschichtung aus mineralisch gebundener 
Holzwolle 

DIN 18159-1: 1991-12 Schaumkunststoffe als Ortschäume im Bau-     
wesen; Polyurethan-Ortschaum für die Wärme- 
und Kältedämmung 

Polyurethan-Ortschaum  

DIN 18159-2: 1978-06 Schaumkunststoffe als Ortschäume im Bau-
wesen; Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum 
für die Wärmedämmung 

Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum 

DIN 18161-1: 1976-12 Korkerzeugnisse als Dämmstoffe für das Bau-
wesen; Dämmstoffe für die Wärmedämmung 

Kork 

DIN 18164-1: 1992-08
  

Schaumkunststoffe als Dämmstoffe  für das 
Bauwesen; Dämmstoffe für die Wärme-
dämmung 

Polyurethan-(PUR)-Hartschaum, Phenolharz- 
(PF)-Hartschaum, Extrudergeschäumter Polystyrol-
schaumstoff (XPS) oder Schaumkunststoffe aus         
Polystyrol-Partikelschaum (EPS) 

DIN 18164-2: 1991-03 Schaumkunststoffe als Dämmstoffe  für das 
Bauwesen; Dämmstoffe für die Trittschall-
dämmung; Polystyrol-Partikelschaumstoffe 

Schaumkunststoffe aus Polystyrol-Partikelschaum 
(EPS) 

DIN 18165-1: 1991-07 Faserdämmstoffe  für das Bauwesen; Dämm-  
stoffe für die Wärmedämmung 

Mineralwolle, Dämmstoffe aus pflanzlichen Fasern 

DIN 18165-2: 1987-03 Faserdämmstoffe  für das Bauwesen; Dämm-  
stoffe für die Trittschalldämmung 

Mineralwolle, Dämmstoffe aus pflanzlichen Fasern 

DIN 18174: 1981-01 Schaumglas als Dämmstoff für das Bauwesen; 
Dämmstoffe für die Wärmedämmung 

geschäumtes Silikatglas 

DIN 18184: 1991-06 Gipskarton-Verbundplatten mit Polystyrol- oder 
Polyurethan-Hartschaum als Dämmstoff 

Polystyrol- oder Polyurethan-Hartschaum 

DIN 18550-3: 1991-03 Wärmedämputzsysteme aus Mörteln mit       
mineralischen Bindemitteln und expandiertem  
Polystyrol (EPS) 

Schaumkunststoffe aus Polystyrol-Partikelschaum 
(EPS) 

DIN 68755: 1992-07 Holzfaserdämmplatten für das Bauwesen Zellulosefasern 

Tab. 3.6-1: Technische Regeln für Dämmstoffe (nach Bauregelliste A Teil 1 Ausgabe 99/1, DIBt-Mitteilungen vom 25. Mai 1999) 
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3.7 Anforderungen in technischen Regeln 
 

Die in Tab. 3.6-1 genannten technischen Regeln enthal-
ten direkte Anforderungen an die Dämmstoffe. Sie vari-
ieren in Abhängigkeit von der Art des Dämmstoffes  
sowie vom Anwendungstyp:  
  
Allgemeine Anforderungen 
�� Beschaffenheit (Struktur, Gefüge, Gleichmäßigkeit, 

Profil, Kanten, Farbe) 
�� Maße 
�� Rechtwinkligkeit bei Platten 
�� Rohdichte 

Festigkeit 
�� Druckfestigkeit oder Druckspannung bei 10%  

Stauchung 
�� Zugfestigkeit 
�� Abreißfestigkeit  
�� Haft festigkeit bei Schäumen 

Formbeständigkeit 
�� bei Wärmeeinwirkung 
�� bei Kälteeinwirkung 
�� Beständigkeit gegen irreversible Längenänderungen 

Wärmeschutztechnische Eigenschaften 
�� Wärmeleit fähigkeit 
�� Wärmedurchlaßwiderstand 
 
 
 

Feuchteschutztechnische Eigenschaften 
�� Hydrophobie   
�� Wasserdampfdurchlässigkeit    

Schallschutztechnische Eigenschaften 
�� dynamische Steifigkeit s‘ 
�� Strömungswiderstand � 

Brandverhalten 
�� Baustoffkl asse 

Gesundheits- und Umweltschutz 
�� Formaldehydabspaltung 

Beständigkeit und Korrosionsverhalten 
�� Alterungsbeständigkeit 
�� biologische Verwertbarkeit 
�� Beständigkeit bei hoher Luft feuchte 
�� Thermische Stabilität 

Anforderungen an Verarbeiter/Verarbeitung 
�� Ausführung der Dämmarbeiten durch einen Fach-

betrieb 

Die Anforderungen in bauaufsichtlichen Zulassungen 
orientieren si ch an den in den technischen Regeln ge-
stellten Anforderungen. 

Tab. 3.7-1 listet Anforderungen an Dämmstoffe auf,  
die in anderen technischen Regeln gestellt werden.  
 

Anforderung Norm Zweck 

Druck- und Temperaturbe-
lastbarkeit 

DIN 18560-2 (Schwimmende Estriche),             
Abschnitt 3.2 

Brauchbarkeit des Dämmstoffes unter Heiz-     
estrichen 

Abreißfestigkeit Richtlinien für Wärmedämmverbundsysteme 
(DIBt-Mitteilungen) 

Brauchbarkeit von Mineralfaserdämmstoffen   
für Wärmedämmverbundsysteme 

wasserabweisende         
Wirkung 

DIN 1053-1 (Mauerwerk), Abschnitt 8.4.3.4 Eignung für Kerndämmung 

wasserabweisende         
Wirkung 

DIN 18515-1 (Außenwandbekleidungen),          
Abschnitt 7.1 

Eignung für aufgeklebte Fassadenverkleidungen 

wasserabweisende         
Wirkung 

DIN 18516-1 (hinterlüftete Außenwand-        
bekleidungen), Abschnitt 6.4 

Eignung für hinterlüftete Fassaden 

Tab. 3.7-1: Anforderungen an Dämmstoffe in anderen technischen Regeln 
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4 Bewertung von Dämmstoffen 

4.1 Informationen als Bewertungsgrundlage 
 

Informationen zu den Eigenschaften von Dämmstoffen 
stellen die Grundlage jeder Bewertung dar. Stoffbezo-
gene Informationen in Baustofflehrbüchern und Normen 
ermöglichen einen schnellen Überblick über die wesent-
lichen Eigenschaften der Dämmstoffe. Sie sind für eine 
Vorauswahl sinnvoll. Produktbezogene Informationen 
sind genauer, da auch die Eigenschaften von Verbund-
werkstoffen, z.B. von beschichteten Dämmstoffen, und 
die Unterschiede zwischen gleichartigen Produkten 
verschiedener Hersteller berücksichtigt werden können. 

Hersteller informieren über ihre Produkte durch Pro-
duktdatenblätter, Planungsmappen, Handbücher und 
Internetpräsentationen. Auf der Basis dieser Quellen 
lassen sich vor allem die Anwendungsbereiche und die 
genormten Eigenschaften von Dämmstoffen ermitteln, 
z.B. Wärmeleitfähigkeit, Rohdichte, Baustoffkl asse 
usw. Inzwischen gibt es aber auch von viel en Herstel-
lern Informationen zu den ökologischen Eigenschaft en 

ihrer Produkte, bspw. zum Herstellungsprozeß oder zu 
den Entsorgungsmöglichkeiten. 

Als weitere produktbezogene Informationsquelle 
können die bauaufsichtlichen Zulassungen dienen [7],  
[8]. Sie enthalten u.a. Angaben zur stofflichen Zusam-
mensetzung der Dämmstoffe. 

Produktbezogene Bewertungen von Dämmstoffen 
finden sich in [9] bis [16]. Insbesondere in [9] bis [11] 
wird Wert auf detaillierte Informationen zu den ökolo-
gischen Eigenschaften gelegt. Bei [9] und [10] basieren 
die Angaben zur stofflichen Zusammensetzung z.T. auf 
chemischen Analysen. Die Quellen [11], [12] und [13] 
sind elektronische Datenbanken, die schnelle Recher-
chen nach interessierenden Eigenschaft en ermöglichen.  

Im Anhang sind die wichtigsten Eigenschaften der 
genormten, bzw. zugelassenen Dämmstoffe aufgelistet. 
Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen enthält die Bro-
schüre keine produktbezogenen Daten. 

 
 

4.2 Auswahl von Dämmstoffen 
 

Zur Auswahl stehen alle genormten und bauaufsichtlich 
zugelassenen Produkte. Dämmstoffe, die weder genormt  
noch zugelassen sind, dürfen laut  LBO nicht verwendet  
werden, es sei denn, es liegt eine Zustimmung im Ein-
zel fall nach § 20 LBO vor. Nach § 3 LBOAVO dürfen 
leicht ent flammbar Baustoffe (Baustoffklasse B 3) nicht  
verwendet werden. Die Verwendung FCKW-haltiger 
Dämmstoffe ist nach der Chemikalien-Verbotsverord-
nung verboten. Außerdem gelten in vielen Bundes-
ländern und Kommunen bei öffentlichen oder öffentlich 
geförderten Bauvorhaben Verwendungsverbote für 
Dämmstoffe, die mit teilhalegonierten Fluorchlorkoh-
lenwasserstoffen (HFCKW) geschäumt wurden.  

In Baden-Württemberg gilt der Erlaß des Finanzmi-
nisteriums vom 12.3.96, indem die Oberfinanzdirektio-
nen, die als öffentliche Bauherren in Erscheinung treten,  
aufgefordert wurden, bei Baumaßnahmen des Landes  
auf H-FCKW-geschäumte Dämmstoffe zu verzi chten. 

Trotz der genannten Einschränkungen ist die Aus-
wahl für Außen- und Innenwände, Steildächer, Ge-
schoßdecken, Unterdecken und Dämmschichten unter 
Estrichen und Fußböden groß (siehe Anhang).  

Anwendungsbereiche mit geringen Auswahlmöglich-
keiten sind dagegen erdberührte Bauteile, Umkehr-
dächer und außenliegende Wärmedämmungen unter 
lastabtragenden Bauteilen (Tab. 4.2-1). 

 
Anwendungsbereich zugelassene Dämmstoffe Bemerkungen 

erdberührte Dämmschicht en - 
Perimeterdämmung 

Schaumglas, XPS, EPS  Schaumglas ist universell, XPS eingeschränkt, EPS nur 
sehr begrenzt anwendbar 

Umkehrdach XPS Dämmplatten mit Stufenfalz und Schäumhaut 

Dämmungen unter lastabtra-
genden Bauteilen 

Schaumglas Schaumglas ist auch im Grundwasser einsetzbar 

Tab. 4.2-1: Anwendungsbereiche mit begrenzter Auswahl 
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4.3 Kriterien 
 

Folgende bauphysikalische, bautechnische, ökologische 
und ökonomische Kriterien sollten bei  der Bewertung 
von Dämmstoffen berücksichtigt werden: 
 
Wärmeschutz  
Aus energetischer Sicht ist eine möglichst hohe Wärme-
dämmung anzustreben. Dämmstoffe sind diesbezüglich 
anhand ihres Rechenwertes  der Wärmeleit fähigkeit �R 
nach DIN V 4108-4, Tab. 1, bzw. der Wärmeleitfähig-
keitsgruppe (WLG) bewertbar. Je niedriger �R bzw. die 
WLG sind, um so höher ist der erreichbare Wärme-
schutz. Eine niedrige Wärmeleitfähigkeit ist insbesonde-
re dann von Vorteil, wenn die Dicke der Dämmschicht  
aus baulichen Gründen begrenzt ist. In diesen Fällen ist  
zu prüfen, wie groß di e Wärmeleit fähigkeit des Dämm-
stoffes maximal sein darf, um die Anforderungen von 
DIN 4108-2 und WärmeschutzV erfüllen zu können.  
 
Wärmespeicherfähigkeit 
Für den sommerlichen Wärmeschutz ausgebauter Dach-
räume ist eine möglichst hohe Wärmespeicherfähigkeit  
der Dämmstoffe von Vorteil, wenn ansonsten keine oder 
wenig speicherfähige Bauteile vorhanden sind. Bewert-
bar ist das rechnerische Produkt aus der Einbaurohdich-
te � nach DIN V 4108-4, Tab. 1 und der spezi fischen 
Wärmekapazität c nach DIN V 4108-4, Tab. 9, das mög-
lichst hoch sein sollte [5].  
 
Diffusionswiderstand 
Anforderungen an den Di ffusionswiderstand eines Bau-
teils ergeben sich u.U. aus der Berechnung der anfallen-
den Tauwassermengen nach DIN 4108-3. Für gedämmte 
Holzkonstruktionen, die keinen chemischen Holzschutz 
aufweisen, sind diffusionsoffene Dämmstoffe vorteil-
haft, da das Di ffusionsverhalten der Dämmstoffe das  
Austrocknungsvermögen des Holzes bei ungewollt  
vorhandener Feuchte beeinflußt. Je di ffusionsoffener 
der Dämmstoff ist, um so besser kann das Holz aus-
trocknen [17]. Der Di ffusionswiderstand kann anhand 
der Schichtdicke des Dämmstoffes s und der Wasser-
dampf-Di ffusionswiderstandszahl � nach DIN V 4108-
4, Tab. 1 beurteilt werden. Je niedriger � ist, um so 
kleiner ist der Di ffusionswiderstand. Das Produkt ��s 
kennzei chnet den Di ffussionsdurchlaßwiderstand einer 
Stoffschi cht der Dicke s (s in m) und wird als diffusi-
onsäquivalente Luftschichtdicke sD bezeichnet. Stoff-
schichten mit sD > 1500 m gelten  nach  DIN 52615 
Abschnitt 7 als „praktisch wasserdampfdicht“ . 
 

In DIN V 4108-4 werden für � in der Regel zwei Werte, z.B. 
�  = 1/2 angegeben. Beim rechnerischen Nachweis des Tau-
wasserschutzes eines Bauteilquerschnitts nach DIN 4108-3 
ist der jeweils ungünstigere der beiden genannten Werte, 
entsprechend der Lage der Dämmschicht zu verwenden, d.h. 
in aller Regel der kleinere Wert für Dämmschichten, die 
(von der Warmseite gesehen) vor, der größere für solche, die 
hinter der zu vermutenden Tauwasserebene liegen. 

Wasseraufnahmevermögen 
Für Anwendungsberei che, bei denen die Gefahr einer 
Durchfeuchtung besteht, sind Dämmstoffe mit einem 
geringen Wasseraufnahmevermögen von Vorteil.  

Feuchte verbleibt in Materialien mit einem hohen 
Wasseraufnahmevermögen länger als in Materialien mit  
einem geringen Wasseraufnahmevermögen. Das Was-
seraufnahmevermögen ist meßbar durch die massebezo-
gene Feuchte um nach DIN V 4108-4, Tab. A.1. Hierbei  
handelt es sich um den Feuchtegehalt, der „bei der Un-
tersuchung genügend ausgetrockneter Bauten, die zum 
dauerhaften Aufenthalt von Personen dienen, in 90 % 
aller Fälle nicht überschritten wurde“ .  
 
Schalldämmung 
Ein hohes Luftschalldämmmaß R’w bzw. ein niedriger 
Normtrittschallpegel L’n,w, sind positiv zu bewerten.  
Werden R’w bzw. L’n,w nicht berechnet, kann der Beitrag 
eines Dämmstoffes zum Schallschutz ansatzweise an-
hand der Rohdichte �, die möglichst hoch sein sollte, 
und anhand des dynamischen E-Moduls Edyn, der mög-
lichst niedrig sein sollte, beurteilt werden. Der Strö-
mungswiderstand �   beeinflußt die Luftschalldämmung 
von Bauteilen, bei denen der Dämmstoff im Gefach 
oder innerhalb von Vorsatzschalen lose angeordnet ist. 
In diesen Fällen sollte der Strömungswiderstand min-
destens 5 bis 10 kNs/m4 betragen [17].  
 
Brandverhalten 
Das Verhalten im Brandfall wird durch die Baustoff-
klasse charakterisiert. In vielen Fällen genügt für 
Dämmstoffe di e Baustoffklasse B  2 (normal ent flamm-
bar). Eine geringere Ent fl ammbarkeit, d.h. die Baustoff-
klasse B 1 (schwer ent flammbar), oder die Nichtbrenn-
barkeit eines Dämmstoffes sind trotzdem von Vort eil. 
Anstrebenswert ist außerdem eine geringe Brandlast. 
Hierzu liegen aber nur selten Angaben vor, da es keine 
öffentlich-rechtlichen Anforderungen an die Brandlast  
gibt. Ansatzweise gilt, daß die Brandlast mineralischer 
Dämmstoffe gering und die von organischen Dämmstof-
fen hoch ist.  

 
Festigkeitseigenschaften  
In Bezug auf Druck-, Zug-, Abreiß- und Haft festigkei-
ten sind Reserven gegenüber den Anforderungen zum 
Schutz gegen eventuelle Überl astungen von Vort eil. 
Aussagen zu Festigkeitskennwerten liefern Normen, Zu-
lassungen und Typenkurzzeichen (siehe Tab. 2.3-2). 

 
Elastizität 
Eine gewisse Elastizität sollten Dämmstoffe aufweisen,  
wenn sie im Steildach zwischen den Sparren oder in den 
Gefachen von Holzkonstruktionen eingebaut werden.  
Ein elastischer Dämmstoff kann dort, sofern er im Ü-
bermaß eingebracht wurde, eventuelle Schwindverfor-
mungen des Holzes ausgleichen und verhindert dadurch 
Hohlräume oder Spalten in der Dämmschicht.  
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Temperaturbeständigkeit 
Eine bestimmte Temperaturbest ändigkeit wird für 
Dämmstoffe unter Heizestrichen in DIN 18560-2 
(Schwimmende Estriche) gefordert. Von Vorteil ist, 
wenn gegenüber der geforderten Temperaturbeständig-
keit Reserven vorhanden sind.  

 
Verfügbarkeit der Rohstoffe 
Dämmstoffe aus nachwachsenden oder recyclierten 
Rohstoffen sind von Vort eil, da durch ihre Verwendung 
endliche Ressourcen geschont werden. Wichtig ist da-
bei, daß der Verbrauch nachwachsender Rohstoffe 
nachhaltig ist, d.h. die innerhalb eines bestimmten Zeit-
raumes verbrauchte Menge an Rohstoffen darf nicht  
größer sein, als die innerhalb des gleichen Zeitraumes  
nachwachsende Menge. Der Anbau von nachwachsen-
den Rohstoffen kann jedoch auch ökologische Schäden 
verursachen, z.B. durch Monokulturen oder übermäßi-
gen Einsatz von Düngemitteln und Insektiziden, was  
ggf. zu berücksichtigen ist. Beim Vergleich nicht  nach-
wachsender Rohstoffe untereinander, ist der Verbrauch 
knapper Rohstoffe negativ zu bewerten. Ob ein Rohstoff 
knapp ist oder nicht, kann rechnerisch ermittelt werden,  
indem man die Reichweite anhand von Vorrat und Ver-
brauch bestimmt [18]. Für die Bewertung von Dämm-
stoffen ist aber eine verbale Aussage ausreichend:  Im  
Verhältnis zu den anderen, im Zusammenhang mit 
Dämmstoffen relevanten, nicht nachwachsenden Roh-
stoffen, gilt lediglich Erdöl mit einer Reichweite von 
rund 40 Jahren als knapper Rohstoff.  

Herkunft der Rohstoffe 
Rohstoffe, die über weite Ent fernungen transportiert  
werden, sind wegen der damit verbundenen Umweltbe-
lastungen negativ zu bewerten.  

 
Primärenergieverbrauch  
Der Primärenergieverbrauch (PEV) ist der Energieinhalt  
(Heizwert) der fossilen und nuklearen Brennstoffe, die 
für die Herstellung eines Dämmstoffes benötigt werden.  
Dabei ist auch der Energieverbrauch der Rohstoff-
gewinnung sowie von Transporten und energetischen 
Vorstufen zu berücksichtigen. Anhand des PEV kann 
man ermitteln, wie schnell sich Wärmeschutzmaß-
nahmen energetisch amortisieren. Hierzu wird der PEV 
den mit dem Dämmstoff erzielbaren Einsparungen an 
Heizenergie gegenübergestellt. Um die Vorräte an ener-
getischen Rohstoffen zu schonen, ist ein möglichst  
geringer PEV anzustreben.  
 

Der PEV sollte nicht überbewertet werden. Zum einen 
läßt sich mit Dämmstoffen mehr Energie einsparen,  
als bei ihrer Herstellung verbraucht wird. Normaler-
weise amortisiert sich der Energieaufwand innerhalb 
weniger Monate. Zum anderen streuen die Angaben 
zum PEV einzelner Dämmstoffe in einem weiten 
Bereich (siehe Bild 4.3-1), so daß sie allenfalls quali-
tativ bewertbar sind. Unsicher sind auch die Angaben 
zur Lebensdauer von Dämmstoffen, die man benötigt, 
um die Einsparungen an Heizenergie zu berechnen. 
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Bild 4.3-1: Bandbreite der Angaben zum Primärenergieverbrauch von Dämmstoffen in verschiedenen Quellen (nach [4]) 
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Schadstoffe bei der Herstellung der Dämmstoffe 
Schadstoffe, die bei der Herstellung von Dämmstoffen 
entstehen, unterliegen in  Deutschland den umwelt- und 
arbeitschutzrechtlichen Vorschri ften, z.B. dem Bundes-
immissionsschutz-Gesetz (BImSchG) und den Techni-
schen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS). Ob die einschlä-
gigen Vorschri ft en eingehalten werden, läßt sich von 
außen aber nur selten bewerten, da hierzu kaum Infor-
mationen vorliegen. Im allgemeinen sind die gesetzli-
chen Anforderungen an den Immissionsschutz im Aus-
land, vor allem in Osteuropa niedriger, so daß 
importierte Produkte ggf. negativ zu bewerten sind. 

 
Ozonabbaupotential 
Abzuwerten sind Produkte, die als Ersat z für di e wegen 
ihres Ozonabbaupotentials verbotenen Fluorchlorkoh-
lenwasserstoffe (FCKW) mit teilhalegonierten FCKW 
(HFCKW) geschäumt werden, da auch diese Stoffe ein  
Ozonabbaupotential aufweisen. Womit ein Dämmstoff 
geschäumt wurde, kann den Normen oder den bauauf-
sichtlichen Zulassungen entnommen werden.  
 

Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) schädigen die 
Ozonschicht, die die Erde vor kosmischer UV-Strahlung 
schützt. Gleichzeitig haben sie einen Einfluß auf den Treib-
hauseffekt. In Deutschland gilt seit 1991 die FCKW-Halo-
gen-Verbotsverordnung. Seit dem 1.1.1995 ist der Einsatz 
von FCKW generell nicht mehr zugelassen. Als Ersatzstoffe  
sind teilhalegonierte FCKW (HFCKW) oder teilhalegonierte 
Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW) auf dem Markt. Das 
Ozonabbaupotential dieser Stoffe ist geringer als das der 
FCKW, trotzdem ist die Verwendung der Ersatzstoffe um-
stritten.  

Dämmstoffe aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum 
(XPS) und aus Polyurethan (PUR) wurden früher mit 
FCKW geschäumt. Ein Teil der guten Dämmwirkung dieser 
Produkte (bis WLG 020) resultierte aus den verwendeten 
FCKW, da diese eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft 
aufweisen. Heute werden XPS- und PUR-Produkte mit 
HFCKW, HFKW, Pentan oder mit CO2 geschäumt. 

 
Schadstoffe bei Verarbeitung und Nutzung  
Dämmstoffe können gesundheitsgefährdende Schadstof-
fe enthalten und auch freisetzen, z.B. Formaldehyd, 
Styrol, Isocyanat, Phenol und aromatische Kohlenwas-
serstoffe. Auf die Verarbeitung ist in diesem Zusam-
menhang ein besonderes Augenmerk zu richt en, da dort  
die Arbeitnehmer den Schadstoffen unmittelbar ausge-
setzt sind. Während der Nutzung hat der Dämmstoff nur 
in seltenen Fällen Kontakt zu Innenräumen, da er meist  
von der Raumluft abgeschottet ist. Trotzdem sollten 
Dämmstoffe möglichst wenig oder keine gesundheitsge-
fährdenden Schadstoffe enthalten. 

Umstritten ist das gesundheitsgefährdende Potential  
von Flammschutzmitteln und Insektiziden, die praktisch 
allen organischen Dämmstoffen, teilweise in hohen 
Konzentrationen zugeset zt werden müssen.  

Genaue Informationen zur stofflichen Zusammenset-
zung einzelner Produkte und zu deren Gehalt an den 
o.g. Schadstoffen erhält man nur anhand chemischer 
Analysen, z.B. in [9] und [10].   

 

Das gesundheitsgefährdende Formaldehyd ist in Harn-
stoff-Formaldehydharz-Ortschaum und z.T. auch in Mineral-
faserdämmstoffen und Holzweichfaserplatten enthalten. Die 
ETB-RICHTLINIE zur Begrenzung der Formaldehydemissi-
onen in die Raumluft bei Verwendung von Harnstoff-Form-
aldehydharz-Ortschaum regelt den Umgang mit 
UF-Schaum.  

Flammschutzmittel werden hauptsächlich den organi-
schen Dämmstoffen zugesetzt, um deren Feuerbeständigkeit 
zu erhöhen. Zum Einsatz kommen u.a. Borsalze (Borate), 
Borsäure und Ammoniumphosphat, z.T. in Größenordnun-
gen bis zu 20% Massenanteil. Das Emissionsverhalten und 
die gesundheitliche Unbedenklichkeit der in Dämmstoffen  
verwendeten Flammschutzmittel sind größtenteils ungeklärt. 
Borate und Borsäure sind in die Wassergefährdungs-
kategorie 1 eingestuft, weshalb Produkte, die diese Stoffe  
enthalten, nicht kompostiert werden dürfen. Holzwolle und 
Holzspäne werden z.T. alternativ mit Molke und Soda be-
handelt. 

Insektizide, z.B. Harnstoffderivate, müssen bestimmten  
organischen Dämmstoffen, z.B. Schafwolle zugesetzt wer-
den, um Mottenfraß u.ä. Schäden zu verhindern. Auch hier 
ist die gesundheitliche Unbedenklichkeit nicht eindeutig 
bewiesen. 

 
Fasern und Stäube 
Künstliche Mineral fasern (KMF) stehen im Verdacht, 
beim Menschen Krebs zu erzeugen. Die Unbedenklich-
keit kann mit dem Kanzerogenitätsindex KI oder an-
hand der Biolöslichkeit nachgewiesen werden. Mineral-
faserdämmstoffe mit einem KI < 40 bzw. ohne 
Nachweis der Biolöslichkeit sollten nicht verwendet  
werden. 
 

Ausgangspunkt für die Diskussionen um das Gefahren-
potential von Künstlichen Mineralfasern war ihre Lungen-
gängigkeit und ihre Ähnlichkeit mit Asbestfasern, deren 
krebserzeugende Wirkung beim Menschen eindeutig bewie-
sen ist. Die kanzerogene Wirkung von KMF konnte jedoch 
bisher nur in Tierversuchen nachgewiesen werden. In der 
aktuellen MAK-Werte- Liste (1998) sind künstliche Mineral-
fasern daher wie folgt eingestuft:  
�� Glaswolle: Kat. 2  
�� Steinwolle: Kat. 2  
�� Schlackenwolle: Kat. 3 (Datenlage nicht ausreichend) 
Als wichtiger Einflußfaktor für das kanzerogene Potential 
mineralischer Fasern gilt ihre Biolöslichkeit. Fasern, die in 
der Lunge nur schwer oder gar nicht abgebaut werden, 
stellen eine wesentlich größere Gefahr dar als solche, die nur 
geringe Zeit im Organismus verbleiben. Diese Erkenntnis 
hat die Hersteller dazu veranlaßt, Fasern mit einer hohen 
Biolöslichkeit zu entwickeln. Als Maßstab für die Biolös-
lichkeit gilt der Kanzerogenitätsindex (KI), der aus der 
chemischen Zusammensetzung der Fasern abgeleitet wird.  
Fasern mit einem KI � 40 gelten nach der Gefahrstoffver-
ordnung als unbedenklich. Die Biolöslichkeit kann auch 
experimentell nachgewiesen werden.  

Auch lungengängige organische Fasern und Stäube 
stehen im Verdacht, Krebs zu verursachen. Ein Nachweis 
wurde bisher aber nicht erbracht. Entsprechende Unter-
suchungen werden daher im Zusammenhang mit der MAK- 
Werte-Liste von der Deutschen Forschungsgemeinschaft für 
dringend notwendig erachtet. 
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Schadstoffe im Brandfall 
Die Wirkungen von Rauch und Gasen, die bei einem 
Brand entstehen, sind die Hauptursache für Personen-
schäden bei Bränden. Potentielle Schadstoffe sind daher 
negativ zu bewert en. Generell sind hier die brennbaren 
Dämmstoffe gegenüber den nicht brennbaren Dämm-
stoffen im Nachteil.  
 

Laut Statistik starben etwa 80% der Brandopfer durch Ver-
giftung der Atemwege und nicht durch die direkte Berüh-
rung mit den Flammen oder durch einstürzende Bauteile 
[19]. Neben Kohlenmonoxid (CO), das bei der Verbrennung 
von organischen Stoffen entsteht, können Benzol, Toluol, 
Phenol und Blausäure (HCN) bei der Verbrennung von 
Dämmstoffen frei werden. 

 
Radioaktivität 
Radioaktivität spielt bei Dämmstoffen im Normal fall  
keine Rolle. In Zwei felsfällen kann ein Nachweis der 
Unbedenklichkeit mit der Leningrader Summenformel  
erfolgen [20]. 
 
Langzeitverhalten 
Bestehen gegenüber der physikalischen, chemischen 
und biologischen Beständigkeit von Dämmstoffen Be-
denken jeglicher Art, sollte das negativ bewertet wer-
den. Langzeiterfahrungen sind von Vorteil, fehlende 
Langzeiterfahrungen sollten aber der Einführung neuer 
Dämmstoffe nicht im Wege stehen. 
  
Verwertungsmöglichkeiten  
Nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sind 
Abfälle möglichst hochwertig zu verwert en, wobei die 
stoffliche Verwertung Vorrang vor der energetischen 
Verwertung hat. Positiv sind Dämmstoffe zu bewerten,  
bei denen ein Stoffkreislauf möglich ist und bei denen 
der Hersteller die entsprechenden Verfahren und die 
Logistik anbietet. Von Nachteil sind Dämmstoffe, die 
nicht verwertbar sind und beseitigt werden müssen, z.B. 
weil sie sich nicht aus dem Verbund mit anderen Stof-
fen lösen lassen.  

 
Beseitigungsmöglichkeiten 
Entscheidend ist hier, daß von deponierten Dämmstof-
fen keine Umweltbel astungen ausgehen. Mineralische 
Abfälle haben in der Regel den Vorteil, daß sie keine 
Schadstoffe freisetzen. Organische Stoffe verrotten au f 
der Deponie, was wegen der entstehenden Deponiegase 
und Sickerwässer problematisch sein kann, andererseits  
aber positiv ist, da das Verrotten ein natürlicher Kreis-
laufprozeß ist. Dämmstoffe, die wassergefährdende 
Bestandteile enthalten, sind abzuwerten. 

 
Anforderungen an die Verarbeitung  
Bestimmte Dämmstoffe dürfen nur von autorisierten 
Fachbetrieben eingebaut werden. Als Vort eil ist diesbe-

züglich die höhere Einbau- und Verarbeitungsqualität zu 
sehen. Andererseits ist ein „Do it yourself“  ausgeschlos-
sen, was u.U. zu höheren Kosten führen kann. 

 
Wirtschaftlichkeit 
An die Wirtschaftlichkeit werden in technischen Regeln 
keine Anforderungen gestellt. Sie ist aber bei der Aus-
wahl von Baustoffen eines der wichtigsten Kriterien, oft  
sogar ausschlaggebend für di e Entscheidung. Die Wirt-
schaftlichkeit kann über den Kosten-Nutzen-Vergl eich 
ermittelt werden. Bei Maßnahmen zur Wärmedämmung 
steht den einmaligen Kosten für die Dämmstoffe ein  
laufender Nutzen in Form von eingesparten Heizener-
giekosten gegenüber. Dieser Ansatz läßt sich erweitern,  
indem neben den einmaligen Kosten auch Instandhal-
tungskosten und Lebensdauer berücksichtigt werden. 

Für schalldämmende und brandschutztechnische 
Maßnahmen wi rd eine Kosten-Nutzen Analyse kaum 
praktiziert, da sich hier der Nutzen nur schwer oder gar 
nicht quantifizieren läßt.  

Die Bewertung der Kosten kann auch im direkten 
Vergleich erfolgen, wobei auf einen bestimmten Ge-
brauchswert, z.B. einen definierten k-Wert zu achten ist. 

 

Methoden zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit 
Für die Berechnung der Wirtschaftlichkeit existieren stati-
sche und dynamische Methoden. Die statische Methode 
eignet sich für Vergleiche, z.B. für den Vergleich verschie-
dener Dämmstoffe . Es wird der Zeitraum as ermittelt, in dem 
sich die einmaligen Kosten K bei einem als konstant ange-
nommenen jährlichen Nutzen N amortisiert haben. 

 N
K

as �  

 
Die dynamische Kapitalwertmethode kann angewendet 
werden, um optimale Dämmstoffdicken zu bestimmen oder 
um über Investitionen zu entscheiden. In die Amortisations-
zeit ap fließen eine mögliche Verzinsung der investierbaren 
Geldmenge mit dem Zinssatz i sowie eine Steigerungsrate e 
für den Energiepreis ein.  
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Eine Maßnahme ist dann wirtschaftlich, wenn die Amortisa-
tionszeiten as, bzw. ap kleiner sind als die mögliche Nut-
zungsdauer der Investition.   
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4.4 Bewertung 
 

Angesichts der Vielzahl von Kriterien kommt der 
Wunsch nach einem automatisierten Bewertungsverfah-
ren auf, welches „per Knopfdruck“  eindeutige, objektive 
und nachvollziehbare Ergebnisse liefert. Als Verfahren 
böte sich die bekannte Nutzwertanalyse [21] an, bei der 
Kriterien hierarchisch sortiert und die Bewertungsergeb-
nisse einzelner Kriterien nach folgender Formel aggre-
giert werden: 

� �� �� jji xyx  
 

mit xj: Bewertungsergebnis auf der Ebene „j“, yj: Ge-
wichtung auf der Ebene „j“, �yj = 100% und xi: Bewer-
tungsergebnis auf der Ebene „i“.  

Eine Aggregation von Bewertungsergebnissen nach 
dieser Formel ist immer dann erforderlich, wenn die 
Einzelbewertungen keine eindeutige Aussage für oder 
gegen ein Produkt erlauben. 

Ein solches Bewertungsverfahren ist transparent und 
automatisierbar, beinhaltet aber auch methodische Pro-
bleme: 
�� Für jedes Kriterium wird ein, nach einem einheitli-

chen Prinzip quanti fiziertes Bewertungsergebnis  
benötigt, z.B. eine Note auf einer defini erten Skala.  
Dazu muß jeweils ein funktionaler Zusammenhang 
zwischen dem eigent lichen Bewertungsergebnis, 
z.B. einer verbalen Aussage, und der festgel egten 
Notenskala definiert werden. Dieser Schritt der 
Bewertung ist subjektiv und beeinflußt  das Bewer-
tungsergebnis stark. 

�� Eine weiterer subjektiver Einfluß auf das Bewer-
tungsergebnis ergibt sich aus der Notwendigkeit, 
einzelne Kriterien zu gewichten.  

Wegen der genannten Probleme wird die Nutzwertana-
lyse nur selten vollständig angewendet. In vielen 
Bewertungen werden jedoch Elemente der 
Nutzwert analyse genutzt [9] bis [11], [14]. Das  
vollständige Verfahren wird zum einen dahingehend 
vereinfacht, daß die Bewertungsskal a der Kriterien nur 
zwei oder drei Elemente enthält, z.B. „ja“  und „nein“ 
oder „gut“ , „mäßig“ und „schlecht“  [9], [10], [14]. Zum 
anderen werden die Bewertungsergebnisse nicht  
berechnet. Eine abschließende Bewertung findet dann 
entweder gar nicht statt [14] oder di e Dämmstoffe 
werden in Kategorien eingeteilt, z.B. „empfehlenswert“ , 
„eingeschränkt empfehlenswert“  und „nicht 
empfehlenswert“  [9], [10]. Let zteres geschieht anhand 
ausgewählter Kriterien, die somit hoch gewichtet wer-
den.  Es wird vorgeschlagen, bei der Bewertung und der 
Auswahl von Dämmstoffen für eine Bauaufgabe ähnlich 
vorzugehen. Zunächst sind aus  der Aufzählung in  Kap.  
4.3 diejenigen Kriterien auszuwählen, die für den kon-
kreten Fall relevant sind und die man berücksichtigen 
will. Es empfiehlt sich, für den Vergl eich eine Tabelle 
zu verwenden (Tab. 4.4-1). 

Anschließend sind die Dämmstoffe kriterienweise zu 
bewert en, wobei möglichst einfache Skalen zu verwen-
den sind. Tabelle 4.4-2 enthält Vorschläge dazu.  

Wie die Kriterien gewichtet werden, muß jeder Be-
werter selbst entscheiden. Üblicherweise werden Wär-
meschutz und Wirtschaftlichkeit hoch gewichtet. In  
Zukunft  sollte aber auch verstärkt auf die ökologischen 
Eigenschaft en geachtet werden. Insbesondere das Ozon-
abbaupotential und die Schadstoffe bei Verarbeitung 
und Nutzung wären dabei hoch zu gewichten. 

 
 
 

 Gewichtung Dämmstoff  1 Dämmstoff  ... Dämmstoff  n 

Kriterium 1     
Kriterium ...     
Kriterium n     

Tab. 4.4-1: Vorschlag für eine Bewertungstabelle 
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Bewertung Kriterium 

gut mittel schlecht 

Wärmeschutz hoch  niedrig 

Wärmespeicherfähigkeit hoch  niedrig 

Diffusionswiderstand nach Erfordernissen 

Wasseraufnahmevermögen gering   hoch 

Schalldämmung gut  schlecht 

Brandverhalten nicht brennbar schwer entflammbar normal entflammbar 

Festigkeitseigenschaften Reserven vorhanden Anforderungen eingehalten Anforderungen nicht          
eingehalten 

Elastizität vorhanden  nicht vorhanden 

Temperaturbeständigkeit Reserven vorhanden Anforderungen eingehalten Anforderungen nicht          
eingehalten 

Verfügbarkeit der Rohstoffe Rohstoffe nachwachsend    
oder recycliert 

 Rohstoffe endlich und knapp 

Herkunft der Rohstoffe kurze Transportwege  lange Transportwege 

Primärenergieverbrauch niedrig  hoch 

Schadstoffe bei der            
Herstellung 

hohe Anforderungen              
an den Umweltschutz im            
Herstellungsland 

 geringe Anforderungen          
an den Umweltschutz im           
Herstellungsland 

Ozonabbaupotential nein  ja 

Schadstoffe bei Verarbeitung 
und Nutzung 

nein  ja 

Fasern und Stäube KI � 40 oder Nachweis der 
Biolöslichkeit 

 KI < 40 oder kein Nachweis 
der Biolöslichkeit vorhanden 

Schadstoffe im Brandfall nein  ja 

Radioaktivität nein  ja 

Langzeitverhalten keine Bedenken  Bedenken 

Verwertungsmöglichkeiten Wiederverwertung im        
Stoffkreislauf 

stoffliche oder energetische 
Weiterverwertung möglich 

Verwertung nicht möglich 

Beseitigungsmöglichkeiten gefahrlose Beseitigung  problematische Beseitigung 

Anforderungen an die       
Verarbeitung 

nach Erfordernissen 

Wirtschaftlichkeit schnelle Amortisation oder 
geringe Kosten 

 langsame Amortisation oder 
hohe Kosten 

Tab.: 4.4-2: Vorschläge für die Skalierung 
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 Mineralische Dämmstoffe 
 Mineralwolle                     

(Glas- und Steinwolle) 
Schaumglas  Blähglas 

Nachweis der Verwendbarkeit DIN 18165-1 und -2;           
Zulassungen  

DIN 18174-1;                            
Zulassungen 

Zulassungen 

Struktur Fasern, z.T. gebunden geschäumtes Glas geschäumtes, granuliertes Glas 
Anwendungsbereiche Wärme- und Schalldämmung 

sowie Brandschutz in nahezu 
allen Anwendungsbereichen  

Wärmedämmung bei erdbe-
rührten Bauteilen (auch im 
Grundwasser), Flachdächern, 
stark belasteten Industrie-
fußböden, Kerndämmungen  

Wärmedämmung zwischen    
Sparren und Holzbalkendecken 
sowie in Wänden in Holztafel-
bauweise und vergleichbaren 
Hohlräumen 

Typkurzzeichen W, WL, WD, WV, T, TK WDS, WDH  - 
Produkte Matten, Platten, Flocken, lose 

Wolle, Formteile 
Platten, Formteile lose Ware für Schüttungen 

Rohdichte/Schüttdichte  8 - 500 kg/m3 100 - 150 kg/m3  � 190 kg/m3  
Wärmeleitfähigkeit �R nach 
DIN V 4108-4 bzw. Zulassung 

0,035 - 0,050 W/(mK) 0,040 - 0,055 W/(mK) 0,070 W/(mK) 

Spezif ische Wärmekapazität c 
nach DIN V 4108-4  

1000 J/(kgK) 
  

1000 J/(kgK) 
  

1000 J/(kgK)  
  

Wasserdampf-Diffusions-
widerstandszahl � 

1 dampfdicht 5 

massenbezogene Feuchte um 
nach DIN V 4108-4 

1,5 %  0 % 0 % 

Baustoffklasse  A1, A2, B1  A1, B2  A1 
Rohstoffe Quarzsand, Soda, Kalkstein, 

Natursteine, Altglas   
Quarzsand, Feldspat, Kalkstein, 
Eisenoxid   

Altglas 

Nebenbestandteile Kunstharze, Mineralöl,     
Hydrophobierung 
 

Kohlenstoff, Bitumen zum 
Verkleben 

keine 

Verfügbarkeit der Rohstoffe  nahezu unbegrenzt; z.T. hoher 
Recyclinganteil 

nahezu unbegrenzt   Recyclingprodukt 

Herkunft der Rohstoffe Deutschland, Europa Deutschland, Europa  Deutschland, Europa  
HFCKW nein nein nein 
mögliche Gefahrstoffe bei der 
Verarbeitung 

krebserzeugende Fasern,      
Stäube, Formaldehyd  

Glasstaub beim Zuschnitt  Staub 

mögliche Gefahrstoffe bei der 
Nutzung 

bei dichtem Einbau keine       
Gefährdung 

keine keine 

Verwertung Recycling möglich  Downcycling möglich  Recycling möglich  
Beseitigung problemlos problemlos problemlos 
Langzeiterfahrungen > 100 a > 50 a keine, da neues Produkt; hohe 

Lebensdauer wahrscheinlich 
Beständigkeit nicht beständig gegenüber stark 

alkalischen Stoffen 
unverrottbar unverrottbar 

Verarbeitung durch               
Fachbetriebe 

nur bei maschineller Her-
stellung der Dämmschicht 

nicht erforderlich, aber üblich nicht erforderlich 

Besonderheiten gute Trittschalldämmung; 
schallabsorbierend;  
hohe Temperaturbeständigkeit;  
Umweltzeichen für Glaswolle, 
„weil ... aus Altglas“; 
Arbeitsschutzmaßnahmen 
(Atemschutz) erforderlich;  
Nachweis der Unbedenklich-
keit der Fasern hinsichtlich 
krebserzeugender Wirkung 
durch Kanzerogenitätsindex 
oder Biolöslichkeit;  

hohe Druckfestigkeit;  
Gütezeichen der Arbeits-
gemeinschaft Umweltverträg-
liches Bauprodukt e.V.;  
bei der Verarbeitung Geruchs-
belästigung durch H2S möglich; 
Bitumendämpfe gelten in den 
auftretenden Konzentrationen 
als ungefährlich; 
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Mineralische Dämmstoffe 
Blähperlit 
 

Naturbims Blähton Silikatschaum   Gipsschaum 

Zulassungen 
 

Zulassungen Zulassungen Zulassungen Zulassung 

geblähte Leichtkörner natürliche Leichtkörner geblähte Tonkugeln mineralischer Schaum mineralischer Schaum 
Wärmedämmungen zwi-
schen Sparren und Holz-
balkendecken, auf Flach-
dächern und unter Fuß-
böden, Kerndämmungen 

horizontale Wärme-
dämmung, verdichtet auch 
wie ein Dämmstoff des 
Anwendungstypes WD 
nach DIN 18165-1 

Wärmedämmung in        
Decken oder als Aus-
gleichsschüttung unter 
Fußböden  

Außen- und Innen-        
dämmung von Wänden, 
Unterseiten von Decken 

Trennwände 

 -  -  - WS, WDS W 
lose Ware für            
Schüttungen 

lose Ware für             
Schüttungen  

lose Ware für             
Schüttungen  

Platten Platten 

� 100 kg/m3  175 - 285 kg/m3 300 - 400 kg/m3 90 - 140 kg/m3 63 - 70 kg/m3  
0,045 - 0,070 W/(mK) 
 

0,060 - 0,080 W/(mK) 0,10 - 0,12 W/(mK) 0,045 - 0,050 W/(mK) 0,045 W/(mK)  

1000 J/(kgK) 
  

1000 J/(kgK)   1000 J/(kgK) 1000 J/(kgK) 1000 J/(kgK) 

k.A. 
 

4 k.A. 3 - 6  4/8  

1 % 
 

1 % 1 % 5 -7 % (lt. Zulassung) 5% (lt. Zulassung) 

A1, B2  A1 A1 A1, A2  B2  
Rohperlit  (glasartiges 
vulkanisches Gestein) 

Naturbims, z.T. mit        
36 Masse-% Blähperlit 

Blähfähige Tone Quarzmehl, Kalkhydrat, 
Zement, Wasser 

Gips aus Rauchgasent-
schwefelung (REA-Gips)  

z.T. Bitumen oder Natur-
harz als Ummantelung 

keine keine Schäummittel, Hydro-
phobierung, z.T organi-
sche Fasern 

Prepolymer, Flamm-
schutzmittel 

begrenzt 
  

begrenzt nahezu unbegrenzt nahezu unbegrenzt Recyclingprodukt 

Südeuropa, Nordafrika Deutschland Deutschland Deutschland, Europa Deutschland 
nein nein nein nein nein 
Staub 
 

Staub Staub Staub Staub 

keine 
 

keine keine keine keine 

Recycling möglich   Recycling möglich   Recycling möglich   Downcycling möglich   k.A. 
problemlos problemlos problemlos problemlos problemlos 
> 40 a vorhanden vorhanden keine; lange Lebensdauer 

wahrscheinlich 
keine  

unverrottbar 
 

unverrottbar unverrottbar unverrottbar k.A. 

nicht erforderlich 
 

nicht erforderlich nicht erforderlich nicht erforderlich nicht erforderlich 

Dämmplatten aus Bläh-
perlit enthalten zusätzlich 
Fasern, Bindemittel und 
weitere Zusätze. Sie 
werden z.T. mit PS- oder 
Mineralfaserplatten ver-
klebt und haben dann 
ähnliche Eigenschaften 
wie diese Produkte. Bläh-
perlit wird auch als Zu-
schlag für Leichtmörtel 
verwendet. 

 nur eine Anbieter auf dem 
Markt 

Blähton wird hauptsäch-
lich als Leichtzuschlag für 
wärmedämmendes Mau-
erwerk oder Leichtbeton 
eingesetzt.  

neuer Baustoff, der u.a. 
als Konkurrent zu den 
üblichen Dämmstoffen für 
Wärmedämmverbund-
systeme auftritt; 
es gibt auch zement-
gebundenen Ortschaum, 
der für die Wärme-
dämmung entspr. DIN 
18159-2, Abschn. 4 an-
gewendet werden kann  

neuer Baustoff, bisher nur 
eine Zulassung 
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 Künstliche organische Dämmstoffe 
Polystyrol-Hartschaum (PS)  

Partikelschaum (EPS) Extruderschaum (XPS) 
Polyurethan-Hartschaum  
(PUR) 

Nachweis der Verwendbarkeit DIN 18164-1 und -2;          
Zulassungen  

DIN 18164-1;                       
Zulassungen 

DIN 18164-1;                       
Zulassungen 

Struktur geschlossenzelliger Hartschaum geschlossenzelliger Hartschaum geschlossenzelliger Hartschaum 
Anwendungsbereiche Wärmedämmung in nahezu 

allen Anwendungsbereichen; 
Trittschalldämmung 

Wärmedämmung in nahezu 
allen Anwendungsbereichen;  
auch für Kellerwände, Boden-
platten und Umkehrdach 
 

Wärmedämmung von Flach- 
und Steildächern sowie Decken 
und Fußböden 

Typkurzzeichen W, WD, WS, TK  W, WD, WS W, WD, WS 
Produkte Platten, Verbundelemente, 

Formteile 
Platten, Verbundelemente, 
Formteile 

Platten, Verbundelement,    
Formteile  

Rohdichte/Schüttdichte  15 - 30 kg/m3  � 25 kg/m3 � 30 kg/m3 
Wärmeleitfähigkeit �R nach 
DIN V 4108-4 bzw. Zulassung 

0,035 - 0,040 W/(mK)         0,030 - 0,040 W/(mK) 0,020 - 0,040 W/(mK) 

Spezif ische Wärmekapazität c 
nach DIN V 4108-4  

1500 J/(kgK)  
  

1500 J/(kgK)  
  

1500 J/(kgK)  
  

Wasserdampf-Diffusions-
widerstandszahl � 

20/50, 30/70 oder 40/100 in Ab-
hängigkeit von der Rohdichte  

80/250 30/100 

massenbezogene Feuchte um 
nach DIN V 4108-4 

1 % 1 % 1 % 

Baustoffklasse  B1, B2  B1, B2  B1, B2  
Rohstoffe Erdöl � Polystyrol 

 
Erdöl � Polystyrol Erdöl � Polyol und Isocyanate 

Nebenbestandteile Treibmittel (Pentan), Flamm-
schutzmittel 

Treibmittel (CO2 oder HFCKW 
142 b), Flammschutzmittel, 
Stabilisatoren 

Treibmittel (CO2, Pentan oder 
HFCKW 141 b), Flammschutz-
mittel, Stabilisatoren, Aktivato-
ren 

Verfügbarkeit der Rohstoffe  begrenzt; z.T. Verwendung von 
Recyclingmaterial  

begrenzt  begrenzt 

Herkunft der Rohstoffe aus aller Welt   aus aller Welt   aus aller Welt   
HFCKW nein teilweise ja teilweise ja 

mögliche Gefahrstoffe bei der 
Verarbeitung 

monomeres Styrol  monomeres Styrol  Isocyanate  

mögliche Gefahrstoffe bei der 
Nutzung 

im Brandfall CO, Styrol, Ben-
zol, Toluol, Flammschutzmittel 

im Brandfall CO, Styrol, Ben-
zol, Toluol, Flammschutzmittel 

im Brandfall CO, HCN, Benzol, 
Toluol, Flammschutzmittel 

Verwertung Downcycling möglich, meist 
energetische Verwertung 

Downcycling möglich, meist 
energetische Verwertung 

Downcycling möglich, meist 
energetische Verwertung 

Beseitigung organische Stoffe dürfen nach 
Ablauf einer Übergangsfrist 
nicht mehr deponiert werden 

organische Stoffe dürfen nach 
Ablauf einer Übergangsfrist 
nicht mehr deponiert werden 

organische Stoffe dürfen nach 
Ablauf einer Übergangsfrist 
nicht mehr deponiert werden 

Langzeiterfahrungen > 30 a 
 

> 30 a > 30 a 

Beständigkeit nicht UV-beständig; nicht         
lösemittelfest  

nicht UV-beständig schimmel- und fäulnisresistent 

Verarbeitung durch               
Fachbetriebe 

nicht erforderlich nicht erforderlich nicht erforderlich 

Besonderheiten Aus Recyclingmaterial wird 
zementgebundene oder zement-
ummantelte lose Ware herge-
stellt. 

HFCKW-freie Produkte nicht 
für alle Anwendungsbereiche 
vorhanden;                                  
einziger Dämmstoff mit Zulas-
sung für Umkehrdach 

Polyol kann auch aus nach-
wachsenden Rohstoffen, z.B. 
aus Mais oder Kartoffeln herge-
stellt werden;                               
WLG 020 wird nur mit dem 
Treibmittel H-FCKW und 
diffusionsdichten Deckschich-
ten erreicht 

 



 
Anhang 

 

 35

 

Künstliche organische Dämmstoffe 
Phenolharz-Hartschaum         
(PF) 

Polyurethan-Ortschaum 
(PUR) 

Harnstoff-Formaldehydharz-
Ortschaum (UF) 

Polyester 

DIN 18164-1;                       
Zulassungen 

DIN 18159-1;                       
Zulassungen 

DIN 18159-2;                       
Zulassungen 

Zulassungen 

geschlossenzelliger Hartschaum geschlossenzelliger Hartschaum offenzelliger Schaumstoff Fasern, thermisch verfestigt 
Wärmedämmung von Dächern, 
Wänden und Decken 

flächige Wärmedämmung von 
Wänden, Decken, Profilen, 
Behältern; Ausschäumen von 
Hohlräumen und Schlitzen 

Ausschäumen von Hohlräumen 
bei Wänden, Decken, Dächern, 
Schächten, Schlitzen, Kanälen, 
Zargen von Türen und Fenstern  

Wärmedämmung zwischen 
Sparren und Holzbalkendecken 
sowie in Wänden in Holztafel-
bauweise und ähnlichen Hohl-
räumen 

W, WD, WS  -   -  W, WL 
Platten 
 

Spritz- und Gießschaum Spritzschaum Matten 

� 30 kg/m3 > 40 kg/m3 � 10 kg/m3   15 - 45 kg/m3 
0,025 - 0,040 W/(mK) 
 

0,030 - 0,040 W/(mK) 0,035 - 0,040 W/(mK)  0,035 - 0,045 W/(mK) 

1500 J/(kgK)  
 

1500 J/(kgK)  1500 J/(kgK)  1500 J/(kgK)  

10/50 
 

30/100 1/3 1 

1 % 
 

1 % < 15 % (lt. Produktnorm) k.A. 

B1, B2 B2, B1 B2, B1 B1, B2 
Erdöl � Phenolharze und For-
maldehyd 

Erdöl � Polyol und Isocyanate Stickstoff � NH3 � Harnstoff,   
Erdöl � Formaldehyd 

Erdöl � Polyester 

Treibmittel (Pentan, Isopropyl-
chlorid), Flammschutzmittel, 
Härter 
 

Treibmittel (CO2, HFCKW    
141 b), Flammschutzmittel, 
Additive, z.B. Weichmacher 

Treibmittel, Flammschutzmittel, 
Härter, Emulgatoren, Katalysa-
toren 

keine 

begrenzt 
 

begrenzt begrenzt (Erdöl) begrenzt 

aus aller Welt  aus aller Welt  Deutschland  aus aller Welt  
nein teilweise ja nein nein 
Formaldehyd, Phenol 
 

Isocyanate, Additive Formaldehyd  keine 

Formaldehyd, Phenol; im Brand-
fall CO und andere Organik 

im Brandfall CO, HCN, Benzol, 
Toluol, Flammschutzmittel 

Formaldehyd; im Brandfall CO 
und andere Organik 

keine 

k.A. Downcycling möglich, meist 
energetische Verwertung 

k.A. Recycling möglich 

organische Stoffe dürfen nach 
Ablauf einer Übergangsfrist nicht 
mehr deponiert werden 

organische Stoffe dürfen nach 
Ablauf einer Übergangsfrist 
nicht mehr deponiert werden 

organische Stoffe dürfen nach 
Ablauf einer Übergangsfrist 
nicht mehr deponiert werden 

organische Stoffe dürfen nach 
Ablauf einer Übergangsfrist 
nicht mehr deponiert werden 

> 30 a > 30 a > 30 a keine; lange Lebensdauer wahr-
scheinlich 

k.A. schimmel- und fäulnisresistent k.A. verrottungsbeständig, schäd-
lingsresistent 

nicht erforderlich Verarbeitung nur durch ge-
schulte Fachbetriebe 

Verarbeitung nur durch ge-
schulte Fachbetriebe 

nicht erforderlich 

nur noch selten angewendeter 
Dämmstoff 

 zusätzlich gilt  die ETB-
Richtlinie zur Begrenzung der 
Formaldehydemission in die 
Raumluft bei Verwendung von 
Harnstoff-Formaldehydharz-
Ortschaum (ETB-Ri UF Ort-
schaum) 
 

Polyester ist der einzige Kunst-
stoff ohne Zusätze  
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 Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen 
 Kork Kokos Schafwolle 
Nachweis der Verwendbarkeit DIN 18161-1 DIN 18165-1 und -2 Zulassungen 
Struktur expandierter Korkschrot 

 
Fasern, mechanisch verfestigt Fasern, mechanisch verfestigt 

Anwendungsbereiche Wärmedämmung von Dächern, 
Wänden, Decken und Fußbö-
den; auch für WDVS und hoch 
belastete Industriefußböden 

Wärmedämmung von Dächern, 
Wänden, Decken und Fußbö-
den; Trittschalldämmung unter 
Naß- und Trockenestrich 

Wärmedämmung zwischen 
Sparren und Holzbalkendecken 
sowie in Wänden in Holztafel-
bauweise und ähnlichen Hohl-
räumen 
 

Typkurzzeichen W, WD, WDS  W, WL, WD, WV, T, TK W, WL 
Produkte Platten, lose Ware für        

Schüttungen   
Platten, Matten, Stopfwolle  Matten  

Rohdichte/Schüttdichte  80 - 500 kg/m3 
 

80 - 120 kg/m3 20 - 80 kg/m3 

Wärmeleitfähigkeit �R nach 
DIN V 4108-4 bzw. Zulassung 

0,045 - 0,055 W/(mK)  0,045 - 0,050 W/(mK) 0,040 W/(mK) 

Spezif ische Wärmekapazität c 
nach DIN V 4108-4  

2100 J/(kgK)  1300 J/(kgK)  
  

1300 J/(kgK)   

Wasserdampf-Diffusions-
widerstandszahl � 

5/10 (Platten) 
1 (Schrot) 

1 1/2 

massenbezogene Feuchte um 
nach DIN V 4108-4 

10 % 15 % 15 % 

Baustoffklasse  B2  B2 B2 
Rohstoffe 
 

Rinde der Korkeiche, z.T. 
Recyclingmaterial 

Fasern aus der Umhüllung der 
Kokosnuß 

reine Schurwolle oder Gemisch 
aus Neu- und Altwolle 

Nebenbestandteile z.T. Bitumen („imprägnierter 
Kork“) 

Flammschutzmittel, Binde-
mittel 

Flammschutzmittel, Motten-
schutz, z.T. Stützfasern (Poly-
ester oder Kokos) 

Verfügbarkeit der Rohstoffe  nachwachsender Rohstoff; 
auch aus Recyclingmaterial  

nachwachsender Rohstoff nachwachsender Rohstoff; 
auch aus Recyclingmaterial 

Herkunft der Rohstoffe Südeuropa Indien, Indonesien Deutschland, Europa, z.T. auch 
aus Übersee, z.B. Neuseeland 

HFCKW nein nein nein 
mögliche Gefahrstoffe bei der 
Verarbeitung 

bei hohen Temperaturen       
Phenole und PAK; Staub  

organische Fasern, Flamm-
schutzmittel  

organische Fasern, Staub, 
Flammschutzmittel  

mögliche Gefahrstoffe bei der 
Nutzung 

im Brandfall CO und andere 
Organik 

im Brandfall CO und andere 
Organik 

im Brandfall CO und andere 
Organik 

Verwertung Downcycling möglich, meist 
energetische Verwertung 

Recycling bedingt möglich Recycling theoretisch möglich, 
praktische Erfahrungen fehlen 

Beseitigung kompostierbar bei Verwendung wassergefähr-
dender Flammschutzmittel ist 
Kompostierung nicht möglich 

bei Verwendung wassergefähr-
dender Flammschutzmittel ist 
Kompostierung nicht möglich 

Langzeiterfahrungen > 100 Jahre > 100 Jahre keine; hohe Lebensdauer wird 
angenommen 

Beständigkeit beständig gegen Schädlinge, 
Fäulnis, Schimmel 

beständig gegen Schädlinge, 
Fäulnis, Schimmel; schwer 
verrottbar 

chemischer Mottenschutz 
erforderlich 

Verarbeitung durch               
Fachbetriebe 

nicht erforderlich nicht erforderlich nicht erforderlich 

Besonderheiten Bei Platten erfolgt das Binden 
des im Heißdampf geblähten 
Korkschrots mit dem kork-
eigenen Bindemittel Suberin;  
imprägnierter Kork wird mit 
Heißbitumen behandelt;  
 
 

gute Trittschalldämmung im Verhältnis zu anderen na-
türlichen Dämmstoffen gibt es 
für Schafwolle viele Hersteller 
und Anbieter  
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Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen 
Baumwolle Flachs Hanf  Torf  
Zulassungen Zulassungen Zulassungen  Zulassung 
Fasern, z.T. mechanisch       
verfestigt 

Fasern, gebunden oder            
thermisch verfestigt 

Fasern, thermisch verfestigt,  
bzw. bituminierte Hanfschäben 

Fasern in Hüllen aus Glasfaser-
gewebe   

Wärmedämmung zwischen 
Sparren und Holzbalkendecken 
sowie in Wänden in Holztafel-
bauweise und ähnlichen Hohl-
räumen 

Wärmedämmung zwischen 
Sparren und Holzbalkendecken 
sowie in Wänden in Holztafel-
bauweise und ähnlichen Hohl-
räumen 

Wärmedämmung zwischen 
Sparren und Holzbalkendecken 
(Fasern, Schäben) sowie in 
Wänden in Holztafelbauweise 
und ähnlichen Hohlräumen (nur 
Fasern) 

Wärmedämmung zwischen 
Sparren und Holzbalkendecken; 
für Wände nicht zugelassen 

W, WL W, WL W, WL, Schäben auch WD W, WL 
Matten, Zöpfe, lose Flocken  Matten, Platten  Matten, lose Ware für         

Schüttungen 
Torfmatratzen  

20 - 60 kg/m3 20 - 80 kg/m3 Matten: 20 - 70 kg/m3              
Schüttung: 130 - 190 kg/m3  

132 - 138 kg/m3 

0,040 W/(mK) 0,040 - 0,045 W/(mK) Matten: 0,040 - 0,045 W/(mK)  
Schüttung: 0,060-0,080 W/(mK) 

0,055 W/(mK) 

1300 J/(kgK)  
 

1300 J/(kgK)  1300 J/(kgK) k.A. 

1/2 
  

1/2 Fasern: 1/2 
Schäben: 9 

k.A.  

15 % 
 

15 % 10 % (lt. Zulassung) k.A. 

B2  B2 B2 B2  
Baumwolle Flachs-Kurzfasern Hanffasern, Hanfschäben 

 
Torf 

Flammschutzmittel Flammschutzmittel, Bindemittel 
(Kartoffelstärke), z.T. Stütz-
fasern (Polyester) 

Flammschutzmittel und Stützfa-
sern (Polyester), bei Schäben bis 
40 Masse-% Bitumen 

Glasfasergewebe 

nachwachsender Rohstoff nachwachsender Rohstoff nachwachsender Rohstoff bedingt nachwachsender Roh-
stoff 

Mittelasien, Ägypten, Indien, 
Pakistan 

Deutschland, Europa Deutschland, Europa Baltikum?, Produktion in 
Tschechien 

nein nein nein nein 
organische Fasern, Staub, 
Flammschutzmittel  

organische Fasern, Staub, 
Flammschutzmittel  

organische Fasern, Staub, 
Flammschutzmittel  

k.A. 

im Brandfall CO und andere 
Organik 

im Brandfall CO und andere 
Organik 

im Brandfall CO und andere 
Organik 

k.A. 

Recycling theoretisch möglich, 
praktische Erfahrungen fehlen 

Recycling theoretisch möglich, 
praktische Erfahrungen fehlen 

k.A. k.A. 

bei Verwendung wassergefähr-
dender Flammschutzmittel ist 
Kompostierung nicht möglich 

bei Verwendung wassergefähr-
dender Flammschutzmittel ist 
Kompostierung nicht möglich 

k.A.  
 

k.A.  
 

keine 
 

keine keine keine 

k.A. 
 
 

beständig gegen Fäulnis, 
Schimmelpilze und Ungeziefer 

k.A. k.A. 

für Flocken Verarbeitung nur 
durch geschulte Fachbetriebe 

nicht erforderlich nicht erforderlich nicht erforderlich 

   nur ein Hersteller, nur im Di-
rektvertrieb; Matratzen werden 
maßgerecht angefertigt;             
Torf ist nur im weitesten Sinn 
als nachwachsender Rohstoff 
anzusehen; zur Zeit wird deut-
lich mehr Torf abgebaut, als sich 
natürlich bildet 
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 Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffe 
 Holzwolle-                            

Leichtbauplatten (HWL) 
Mehrschichten-
Leichtbauplatten 

Holzfaserdämmplatten 

Nachweis der Verwendbarkeit DIN 1101 DIN 1101 DIN 68755 
Struktur Platten aus gebundenen Hobel-

spänen 
Platten aus gebundenen Hobel-
spänen im Verbund mit einer 
Schicht aus Hartschaum oder 
Mineralfasern  

gebundene faserförmige Holz-
partikel 

Anwendungsbereiche Außenwände, Verkleidungen 
von Holzfachwerk oder Holz-
ständerwänden, Trennwände, 
Decken, Dachausbau 
 

Außenwände, Verkleidungen 
von Holzfachwerk oder Holz-
ständerwänden, Trennwände, 
Decken, Dachausbau 

Wärmedämmung von Dächern, 
Wänden, Decken und Fußböden; 
Trittschalldämmung  

Typkurzzeichen W, WD, WS, WV, WB W, WD, WV, WB - 
Produkte Platten 

 
Platten Platten 

Rohdichte/Schüttdichte  360 - 570 kg/m3 120 - 450 kg/m3 
 
 

Wärmeleitfähigkeit �R nach 
DIN V 4108-4 bzw. Zulassung 

0,065 - 0,090 W/(mK) 0,040 - 0,070 W/(mK) 
 
 

Spezif ische Wärmekapazität c 
nach DIN V 4108-4  

2100 J/(kgK) 2100 J/(kgK) 
  

Wasserdampf-Diffusions-
widerstandszahl � 

2/5 5  

massenbezogene Feuchte um 
nach DIN V 4108-4 

13 % 

 
 

 
von Verbundwerkstoff und 

Schichtaufbau abhängig 
  

15 % 

Baustoffklasse  B1 B1, B2 B2 
Rohstoffe Weichholz (Fichte, Kiefer),   

Magnesiabinder, Zement, Gips 
wie HWL, zusätzlich Rohstoffe 
für die verwendeten Verbund-
werkstoffe 

Weichholz (Fichte, Kiefer), 
Holzfasern aus Hackschnitzeln 
und Sägeresten 

Nebenbestandteile Schalöl Schalöl und Nebenbestandteile 
der Verbundwerkstoffe 

Flammschutzmittel, z.T. Binde-
mittel 

Verfügbarkeit der Rohstoffe  nachwachsende und nahezu un-
begrenzt verfügbare Rohstoffe 

wie HWL, außerdem vom Ver-
bundwerkstoff abhängig 

nachwachsender Rohstoff 

Herkunft der Rohstoffe Deutschland, Europa Deutschland, Europa, z.T. Erdöl 
aus aller Welt  

Deutschland, Europa 

HFCKW nein evtl. bei Hartschaum nein 
mögliche Gefahrstoffe bei der 
Verarbeitung 

mineralische Stäube, Holzstaub mineralische Stäube, Holzstaub, 
Gefahrstoffe  aus Verbundwerk-
stoffen 

organische Fasern, evtl. Formal-
dehyd  

mögliche Gefahrstoffe bei der 
Nutzung 

im Brandfall CO und andere 
Organik 

in der Regel keine, im Brandfall 
vom Verbundwerkstoff abhän-
gig 

im Brandfall CO und andere 
Organik 

Verwertung Recycling nicht möglich Recycling nicht möglich Recycling möglich 
Beseitigung organische Stoffe dürfen nach 

Ablauf einer Übergangsfrist 
nicht mehr deponiert werden 

organische Stoffe dürfen nach 
Ablauf einer Übergangsfrist 
nicht mehr deponiert werden 

bei Verwendung wassergefähr-
dender Flammschutzmittel ist 
Kompostierung nicht möglich 

Langzeiterfahrungen vorhanden > 70 Jahre vorhanden > 25 Jahre  
Beständigkeit gegen Schädlinge beständig gegen Schädlinge beständig nicht feuchtebeständig 
Verarbeitung durch               
Fachbetriebe 

nicht erforderlich nicht erforderlich nicht erforderlich 

Besonderheiten Verlegehinweise in DIN 1102;  
HWL-Platten sind gute Putzträ-
ger;   
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Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen 
Holzfasern, Holzwolle,          
Hobelspäne 

Zellulose  Getreidegranulat         Reisspelzen 

Zulassungen Zulassungen Zulassung Zulassung 
ungebundene Fasern, Holzwolle 
oder Hobelspäne 
 
 

Flocken, z.T. gebunden  Granulat aus geblähtem Schrot lose Spelzen 

Wärmedämmung zwischen    
Sparren und Holzbalkendecken 
sowie in Wänden in Holztafel-
bauweise und vergleichbaren 
Hohlräumen 

Wärmedämmung zwischen    
Sparren und Holzbalkendecken 
sowie in Wänden in Holztafel-
bauweise und vergleichbaren 
Hohlräumen 

Wärmedämmung zwischen 
Sparren und Holzbalkendecken; 
für Wände nicht zugelassen 

Wärmedämmung zwischen    
Sparren und Holzbalkendecken 
sowie in Wänden in Holztafel-
bauweise und vergleichbaren 
Hohlräumen 

 -  W, WL , Platten auch WV W, WL, WD                       W, WL 
lose Ware zum Einblasen lose Flocken zum Einblasen, 

Platten  
lose Ware für Schüttungen lose Ware zum Einblasen oder 

Schütten 
Holzfasern: 30 - 60 kg/m3        
Hobelspäne: 50 - 90 kg/m3          
Holzwolle: 50 - 90 kg/m3 

Flocken: 30 - 80 kg/m3         
Platten: 70 - 100 kg/m3  
  

105 - 115 kg/m3 100 - 145 kg/m3 

Holzfasern: 0,045 W/(mK) 
Hobelspäne: 0,045 W/(mK) 
Holzwolle: 0,080 W/(mK) 

0,040 - 0,045 W/(mK) 0,050 W/(mK) 0,050 W/(mK) 

2100 J/(kgK) 
 

k.A., lt. Hersteller 1900 J/(kgK)  k.A. 1300 J/(kgK) 

1/2 (Fasern) 
 

1/2 k.A. 1/2 

15 % 
 

15 % k.A. k.A. 

B2 B2, B1  B2 B2 
Weichholz (Fichte, Kiefer), 
Holzfasern aus Hackschnitzeln 
und Sägeresten 

bedrucktes oder unbedrucktes 
Altpapier 

Roggenfeinschrot                Reisspelzen 

Flammschutzmittel Flammschutzmittel, z.T. Jute Kali-Wasserglas, Kalkhydrat, 
Zement      

Flammschutzmittel 

nachwachsender Rohstoff Recyclingprodukt aus nach-
wachsendem Rohstoff 

nachwachsender Rohstoff nachwachsender Rohstoff 

Deutschland, Europa 
 

Deutschland, Europa Deutschland    Asien 

nein nein nein nein 
organische Fasern, Holzstaub 
 
 

organische Fasern, Staub, 
Flammschutzmittel  

k.A. k.A. 

im Brandfall CO und andere 
Organik 
 

im Brandfall CO und andere 
Organik 

k.A. k.A. 

Recycling möglich Recycling möglich  k.A. k.A. 
bei Verwendung wassergefähr-
dender Flammschutzmittel ist 
Kompostierung nicht möglich 

bei Verwendung wassergefähr-
dender Flammschutzmittel ist 
Kompostierung nicht möglich 

k.A. k.A. 

keine > 60 a keine keine 
nicht feuchtebeständig nicht feuchtebeständig k.A. k.A. 
Verarbeitung nur durch geschul-
te Fachbetriebe 

Verarbeitung durch Fachbetrieb 
bei losem Material 

Verarbeitung nur durch geschul-
te Fachbetriebe 

maschinelle Verarbeitung nur 
durch geschulte Fachbetriebe 

 Für Zellulose ist eine europä-
ische Produktnorm geplant. 
 

nur ein Hersteller nur ein Hersteller 
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